
Herausgegeben von der Gemeinde Veitsbronn · Verantwortlich: 1. Bürgermeister Marco Kistner · Telefon 09 11 / 75 20 80 · Fax 09 11 / 75 208 828
Das Amtsblatt erscheint am 1. eines jeden Monats · www.veitsbronn.de

Amtsblatt vom 1. Mai 2023

VEITSBRONNER
GEMEINDEBLATT

Geplanter Start  
der Badesaison am 
20.05.2023



2 | VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. MAI 2023

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

nach einer alten Weisheit macht der Mai 

alles neu – heuer auch die Kärwa

Denn erstmals startet der Kirchweihreigen in unserer Ge-
meinde bereits im Mai! Von Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 7. 
Mai lockt die Siegelsdorfer Kärwa Groß und Klein auf den 
Sportplatz in der Seukendorfer Straße.

Der neue Festwirt Christian Egerer, der auch für die Kirch-
weihen in Retzelfembach und Veitsbronn verantwortlich 
zeichnen wird, stellt einen Vergnügungspark auf die Bei-
ne, der zahlreiche Freuden bereithält. Neben einem Bier-
garten mit fränkischen Spezialitäten warten auch Au-
toscooter, Schiffschaukel, Karussell, Schießbude und 
Süßwaren auf alle Gäste, die es nach dem langen Winter 
endlich wieder ins Freie zieht.

Auch die „Kärwakids“ werden wieder am Start sein und 
neben dem Standkonzert am Freitagabend auch beim 
Aufstellen ihres Kärwabaumes am Samstag nachmittag 
zusammen mit den großen Kärwaburschen und -madli 
die Kärwatraditionen hochhalten.

Nicht nur beim Seniorennachmittag am Samstag sowie 
beim Weißwurstfrühschoppen und Mittagstisch am 
Sonntag kommt ein jeder Gast kulinarisch auf seine Kos-
ten.

Ein besonderer Programmpunkt wartet zum Abschluss 
am Sonntagabend um 22.00 Uhr: von örtlichen Unterneh-
mern wird ein Feuerwerk gesponsert und die Siegelsdor-
fer Kärwa im neuen Gewand nochmal groß feiern!

Das genaue Programm finden Sie in diesem Gemeinde-
blatt.

Streckensperrungen 

… der Bahn stehen in Kürze an. Wie bereits im Jahreska-
lender informiert, kommt es heuer zu umfangreichen Ar-
beiten am Gleisnetz der Deutschen Bahn und damit ein-
hergehend auch zu Streckensperrungen.

Zunächst wird – vom 26. Mai bis zum 5. August – der Ab-
schnitt zwischen Würzburg-Hauptbahnhof und Neu-
stadt/Aisch komplett gesperrt. 

Erst vom 6. August bis zum 11. September wird die Stre-
cke von Neustadt/Aisch bis zum Fürther Hauptbahnhof 
nicht befahrbar sein!

Über den gesamten Zeitraum hinweg ist laut DB der 
RE10 zwischen Würzburg und Nürnberg betroffen, im 
zweiten Bauabschnitt die RB12 zwischen Fürth und 
Markt Erlbach und die S6 zwischen Nürnberg und Neu-
stadt an der Aisch.

Während der Arbeiten werden nach Informationen der 
Bahn alternative Verbindungen mit Bussen eingerichtet, 
welche alle Bahnhöfe anfahren. Expressbusse sollen die 

größeren Bahnhöfe ansteuern. Es soll eine vertiefte 
Fahrgast- und Anwohnerinfo bspw. mit Flyern oder Infor-
mationsständen geben.

Informationen finden sich auch auf  
www.bahn.de/ersatzverkehr.

Im Gemeindeblatt April fanden Sie bereits Informationen 
zu Empfehlungen des Finanzausschusses, denen sich der 
Gemeinderat zwischenzeitlich anschloss.

Aktuell liegt der Haushaltsplan zur Würdigung beim 
Landratsamt.

Nach Vorliegen der Genehmigung werden verschiedene 

Maßnahmen für 2023

konkretisiert geplant werden können, so dass sie nach 
Möglichkeit noch heuer baulich in Angriff genommen 
werden können.

So stehen unter anderem folgende Projekte zur Umset-
zung an:

Wacholderberg – Bauabschnitt 4

Nachdem in den letzten Jahren die ersten drei Bauab-
schnitte realisiert werden konnten, soll nun der finale 
Abschnitt umgesetzt werden. Durch die Ausführung erst 
jetzt ab 2023 können für die Kanalbaumaßnahmen ent-
sprechende Zuschüsse zur Entlastung der örtlichen Ge-
meinschaft vereinnahmt werden.

Der Baubeginn für Wasserleitungen und Kanäle ist für 
Sommer 2023 geplant, während die Straßenbauarbeiten 
dann erst in 2024 folgen können.

Eine Informationsveranstaltung vor Ort wird rechtzeitig 
im Gemeindeblatt angekündigt.

Informationen des Bürgermeisters
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Ähnlich ablaufen wird es im

Fliederweg

Auch dort müssen die Wasserleitung und die Kanalisati-
on erneuert werden. Mit einem Baubeginn hier ist jedoch 
erst im vierten Quartal zu rechnen.

Geschlossene Kanalsanierungen

Wann immer möglich und sinnvoll, werden Kanalsanie-
rungen mittels geschlossener Bauweise durchgeführt. 
Dies ist vor allem dann Ziel, wenn die bedeckende Straße 
noch in einem guten Zustand ist. Neben überflüssigen 
Kosten können damit auch langwierige Aufgrabungen 
und Straßensperrungen vermieden werden. Sinnvoll ist 
die geschlossene Sanierung jedoch nur bei noch über-
schaubarer Schadensgröße. Gerade deshalb bleibt Ihre 
Gemeinde seit einigen Jahren hier am Ball, um den Zu-
stand von Kanälen nicht auch im übertragenen Sinne „un-
terirdisch“ werden zu lassen.

Mit einem sechsstelligen Betrag zu Buche schlagen auch 
Notstromaggregate, 
die im Zuge des Leuchtturm-Konzeptes rund um Energie-
krisen angeschafft werden.

Ein baldiges Eintreffen angenehmerer Temperaturen 
und entsprechend gute Laune wünscht Ihnen

Ihr

  

Marco Kistner

1. Bürgermeister

Aktuelles in Kürze:

Bernbacher Straße Burgfarrnbach

Bzgl. der Baumaßnahme im Stadtgebiet Fürth ist der Ge-
meinde Veitsbronn auch nur der Zeitplan bekannt, wo-
nach eine Sperrung zwischen Mitte Februar und Ende Ap-
ril nötig würde. Nachdem die Sperrung erst im März in 
Kraft trat und die Baumaßnahme fortgesetzt wurde, 
wäre eine entsprechende Verlängerung des Sperrzeit-
raums über Ende April hinaus nicht überraschend. Kon-
krete Angaben liegen jedoch zum Redaktionsschluss lei-
der nicht vor.

Fortgang der Arbeiten der Deutschen 
Glasfaser

Zum Redaktionsschluss dieses Gemeindeblattes seitens 
der Deutschen Glasfaser hatte uns die Information er-
reicht, dass die noch ausstehenden Arbeiten entlang der 
Kreisstraßen am 02. Mai wieder aufgenommen werden 
sollen.

Sollte es im Zuge der Ausbauarbeiten zu Problemen bzw. 
Beschwerden kommen, ist die Bauhotline die: 
02861/89060940 (Montag bis Samstag 8–20 Uhr)

Die Meldung von Bauschäden ist möglich unter: https://
deutsche-glasfaser.de/service/bauschaden-melden

www.veitsbronn.de

ehofmann
Hervorheben
nach überrschend. -> Absatz einfügen

ehofmann
Hervorheben
Gemeindeblattes hatte uns seitens der...

ehofmann
Hervorheben
hier das "hatte uns" streichen
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Öffnungszeiten des Rathauses

Das Rathaus der VG Veitsbronn/Seukendorf ist grund-
sätzlich für Sie geöffnet.

Bitte beachten Sie hierbei, dass das Standesamt weiter-
hin ausschließlich mit Terminvereinbarung für Sie geöff-
net hat.

Das Bürgeramt und die Kasse können zu den Öffnungs-
zeiten jederzeit ohne Termin besucht werden.

Für alle anderen Besuche im Rathaus ist es grundsätzlich 
ratsam einen Termin zu vereinbaren, damit es nicht zu 
längeren Wartezeiten kommt oder Sie den Mitarbeiter 
aufgrund anderer Termine nicht antreffen.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
oder nach individueller Terminvereinbarung

Tel.: 0911/75 208-0
Fax: 0911/75 208-38

Die Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft fin-
den Sie in der Bruckleite 7a im Gewerbegebiet Bruckleite 
(Obergeschoss). Telefonisch oder per E-Mail erreichen 
Sie unsere Ansprechpartner weiterhin über die bekann-
ten Nummern und Adressen. Auch Postalisch sind wir in 
Zukunft weiterhin über das Rathaus erreichbar.

Standesamt nur vormittags besetzt!!!!!

Das Standesamt ist in der Zeit vom 02.– 05.05.2023 und 
15.–19.05.2023 (am Mittwoch 17.05. ist das Rathaus ge-
schlossen) nur vormittags erreichbar.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Apotheken-Bereitschaftsdienst und  
Ärztlicher Rettungsdienst 

Die im täglichen Wechsel dienstbereite Apotheke wird 
durch Anschlag an der Linden-Apotheke in Siegelsdorf 
(und bei anderen Apotheken im Landkreis) bekanntge-
macht. Wir bitten deshalb, sich bei Bedarf an der Linden-
Apotheke zu informieren.

Rettungsdienst, Tel. 112

Für alle kritischen Fälle, die Krankenwagen und Notarzt 
erfordern und wenn schnellste Hilfe nötig ist.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117

Bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen, die aber ei-
ner Behandlung bedürfen, steht diese Notfallnummer 
rund um die Uhr zur Verfügung.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 18.00–21.00 Uhr
Mi, Fr: 17.00–21.00 Uhr
Sa, So, Feiertag: 08.00–21.00 Uhr

Ärztlicher Akut-Dienst für Privatpatienten und 
Selbstzahler – PrivAD

Tel.: 01805/304 505, www.privad.de

Informationen über Aktivitäten der Gemeinde

Rathaus 
geschlossen!

Rathausschließung
Wegen des Betriebsausfluges bleibt das Rathaus 
Veitsbronn am Mittwoch, den 17. Mai 2023 ge-
schlossen.

Am Freitag, 19. Mai 2023 sind wir wieder für Sie da. 

Wir bitten um Verständnis. 

Die Gemeinde Veitsbronn trauert um

Herrn Adolf Sulzer
Träger des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten
Träger der Bürgermedaille der Gemeinde

Herr Adolf Sulzer war Gründungsmitglied des örtlichen Kaninchenzuchtvereins B 478 und engagierte sich über 
Jahrzehnte in sehr vielfältiger Weise. Seine große Leidenschaft galt der Rassezucht, mit der er nicht nur national, 
sondern sogar europaweit Titel erzielen konnte und damit den Namen unserer Gemeinde positiv in die Welt trug.  

Wir danken ihm für seinen langen Einsatz zum Wohle der Gemeinde und werden ihm stets ein ehrendes Geden-
ken bewahren.

Gemeinde Veitsbronn, Marco Kistner, 1. Bürgermeister
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Nächstes Online-Café und Bankgespräch 
am Dienstag, 16.05.2023

Die nächste Gelegenheit zum Online-Austausch mit 1. 
Bürgermeister Marco Kistner besteht am Dienstag, 
16.05.2023, um 16.30 Uhr. Die Zugangsdaten erhalten Sie 
kurz vorher.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in diesem Format 
keine persönlichen Anliegen beantwortet werden kön-
nen. Allgemeine Anfragen, die unsere Gemeinde betref-
fen, sind aber selbstverständlich sehr willkommen. 

Bitte übermitteln Sie Ihre Kontaktdaten, idealerweise 
mit einem Stichwort zu Ihrem Anliegen, bis 12.05.2023 
per E-Mail an vorzimmer@veitsbronn.de.

Am selben Tag findet auch das nächste „Bankgespräch“ 
statt, und zwar um 15.00 Uhr in der Lerchenstraße.

Geburtstage im Monat Mai 2023

Auf Grund der geltenden Datenschutzbestimmungen 
(DSGVO) dürfen Kommunen personenbezogene Daten 
im Zusammenhang mit Geburten, Eheschließungen, Ster-
befällen und Geburtstage nur dann veröffentlichen, 
wenn die Sorgeberechtigten (bei Geburten), die Betrof-
fenen (bei Eheschließungen/Geburtstagen) bzw. die An-
gehörigen (nach einem Sterbefall) eine datenschutz-
rechtliche Erklärung bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Veitsbronn abgeben. 

Wir bitten daher um Verständnis, dass sämtliche Ge-
burten, Eheschließungen, Geburtstage und Sterbefäl-
le ohne vorliegende Datenschutzerklärung nicht mehr 
veröffentlicht werden können.

Allen Jubilaren im Monat Mai wünscht die Gemeinde 
Veitsbronn in jedem Fall alles erdenklich Gute und viel 
Gesundheit! 

Sollten Sie zu Ihrem nächsten runden Geburtstag (ab 
dem 75. Geburtstag) bzw. zu einem Ehejubiläum (ab 
der Goldenen Hochzeit) einen Besuch wünschen, wür-
den wir uns freuen, wenn Sie unserem Bürgeramt eine 
Telefonnummer mitteilen, damit ein Besuch verein-
bart werden kann.

Vorbereitung auf die Reisezeit

Denken Sie daran, sich rechtzeitig ein neues Ausweis
dokument ausstellen zu lassen. Die Ausstellung eines 
neuen Reisepasses benötigt zurzeit 3–6 Wochen und 
beim Personalausweis etwa 2–3 Wochen. 

Eine Ausstellung ist derzeit während den Öffnungszeiten 
ohne Termin möglich.

Zur Beantragung bringen Sie bitte folgende  
Unterlagen mit: 

	– aktuelles biometrisches Lichtbild (nicht älter als 
1 Jahr)

	– bisheriges amtliches Ausweisdokument (Reisepass, 
Personalausweis oder Kinderreisepass)

	– bei Erstausstellung benötigen wir zusätzlich noch wei-
tere folgende Unterlagen: Personenstandsurkunden 
(Geburts- oder Eheurkunde), Staatsangehörigkeits
urkunden

	– für Antragsteller ab 24 Jahren kostet der Personal-
ausweis 37,00 €, der Reisepass 60,00 € und für Antrag-
steller unter 24 Jahren 22,80 € (Personalausweis) 
bzw. 37,50 € (Reisepass)

Die Gültigkeit der Ausweise bleibt unverändert bei 
10 Jahren für Antragsteller ab 24 Jahren und 6 Jahren für 
Antragsteller unter 24 Jahren. Bei Kindern unter 16 Jah-
ren ist das Einverständnis von beiden Elternteilen erfor-
derlich. Formulare hierzu finden Sie online unter http://
vg-veitsbronn-seukendorf.de/verwaltung-formulare/

KINDERREISEPASS
Wird für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 
ausgestellt. Der Kinderreisepass ist 1 Jahr gültig und kann 
– solange er noch gültig ist – um ein weiteres Jahr verlän-
gert werden, bis das Kind 12 Jahre alt ist. Das Kind muss 
sein Dokument ab dem 10. Lebensjahr selbst unterschrei-
ben. Hierfür müssen beide sorgeberechtigten Elternteile 
den Antrag gemeinsam stellen (Bevollmächtigung eines 
Elternteils ist möglich). Mitzubringen ist ein aktuelles bio-
metrisches Lichtbild und – soweit vorhanden – ein bereits 
früher ausgestellter Kinderreisepass. 

Bitte überprüfen Sie vor Ihrer nächsten Reise ins Ausland 
immer, ob ein Fremder Ihr Kind auf dem Lichtbild in dem 
noch gültigen Kinderreisepass noch erkennt. Sofern das 
nicht der Fall ist, lassen Sie auch hier den Pass mit einem 
aktuellen biometrischen Lichtbild aktualisieren. 

Es entstehen jeweils Kosten in Höhe von 6,00 €, für eine 
Neuausstellung in Höhe von 13,00 €. Kinderreisepässe 
werden direkt im Bürgeramt ausgestellt und können so-
fort mitgenommen werden.

Allgemeine Informationen zu Ausweisen und Pässen

Sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen das Bür-
geramt, Tel: 75 208-601 gerne zur Verfügung.

Über generelle Einreisebestimmungen für Erwachsene 
und/oder Kinder der einzelnen Länder informieren Sie 
sich bitte bei den Auslandsvertretungen oder auf https://
www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit. 
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Fälligkeit von Grundsteuer, Gewerbe-
steuer, Wasser- und Kanalgebühren

Am 15.05.2023 werden folgende Abgaben zur Zahlung 
fällig:

	 Grundsteuer	 2. Rate	 2023
	 Gewerbesteuer-Vorauszahlung	 2. Rate	 2023
	 Kanalgebühren	 2. Rate	 2023
	 Wassergebühren	 2. Rate	 2023

Bargeldlose Zahlungen können auf folgendes Konto der 
Gemeinde Veitsbronn bei der Sparkasse Fürth erfolgen:

IBAN: DE56 7625 0000 0000 2350 36
BIC: BYLADEM1SFU

Bei Überweisungen bitte in jedem Fall die Finanzadresse 
(FAD) angeben, damit die Zahlung richtig zugeordnet 
werden kann. Wurde ein Sepa-Lastschriftmandat erteilt, 
werden die fälligen Beträge durch die Gemeindekasse 
abgebucht. Falls der Fälligkeitstag auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag fällt, wird am darauffolgenden 
Banktag abgebucht.

Wir bitten um Einhaltung der Zahlungstermine. Die Ge-
meindekasse verschickt keine Zahlungserinnerungen. 
Bei Nichteinhaltung wird der geschuldete Betrag zuzüg-
lich der entstehenden Mahngebühren und der gesetzli-
chen Säumniszuschläge erhoben. Bei weiterem Verzug 
muss mit Zwangsbeitreibung gerechnet werden.

Hinweis für die Grundsteuer:

Beim Übergang eines Steuerobjektes auf einen neuen Ei-
gentümer bleibt der bisherige Eigentümer so lange steu-
erpflichtig, bis das Finanzamt das Objekt auf den neuen 
Eigentümer umgeschrieben hat. Eventuelle Vereinbarun-
gen in Kaufverträgen ändern nichts an der Steuerpflicht 
gegenüber der Gemeinde und können von der Steuerver-
waltung nicht berücksichtigt werden.

Hinweis für Wasser- u. Kanalgebühren:

Werden Neubauten erstmalig bezogen, bitten wir um 
eine entsprechende Mitteilung an die Gebührenstelle. 
Ebenso bitten wir, uns Hausverkäufe rechtzeitig schrift-
lich mitzuteilen.

Hinweis für die Beantragung einer Gartenwasseruhr:

Bitte beachten Sie, dass der Antrag vom beauftragen Ins-
tallateur abgestempelt und unterschrieben werden muss!

Bürgerbeteiligung Platzgestaltung  
Kreppendorf

Einladung zur 2. Dorfwerkstatt am Donnerstag, 
25.05.2023, 18.00 Uhr

Zu dieser Veranstaltung lädt Sie die Gemeinde sehr herz-
lich ein. Bereits am 30.09.2022 nahmen viele interessier-
te Bürgerinnen und Bürger am 1. Treffen teil. 

Das Planungsbüro STADT & LAND hat zwischenzeitlich ei-
nige Ideen und Anregungen in die Planung eingearbei-
tet. Die geänderte Planung wird am 25.05.2023 durch 
das Planungsbüro vorgestellt. Die Veranstaltung wird ca. 
1,5 Stunden dauern. 

Treffpunkt bei schönem Wetter (d.h. wenn kein Regen 
fällt und es nicht zu windig ist) ist direkt vor Ort. Bei 
schlechtem Wetter wird in die Zenngrundhalle Veits-
bronn ausgewichen.

Stadtradeln 2023 – auf ein Neues! 

Wie in der April-Ausgabe des Gemeindeblatts erwähnt, 
findet in der Zeit vom 01. bis 21. Mai 2023 wieder die be-
liebte Stadtradel-Aktion statt. 

Auf Gemeinde- oder Landkreisebene können Sie sich ver-
schiedenen Teams anschließen und Ihre gefahrenen Kilo-
meter direkt online eintragen.  

Mitmachen lohnt sich in jedem Fall: auch dieses Jahr war-
ten auf die Bestplatzierten wieder schöne Preise! 

Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen fin-
den Sie unter www.stadtradeln.de. 

 Redaktionsschluss
für die Juniausgabe 2023

des Gemeindeblattes ist der 14. Mai 2023.

Um Beachtung und Vormerkung wird gebeten!!!
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Badesaison 2023  
Öffnung am 20.05.2023 

Alle wichtigen Informationen zur  
kommenden Badsaison möchten wir Ihnen im Folgen-
den kurz erläutern. 

Abschaffung 10er-Karten

Ab der Badsaison 2023 werden wir keine 10er-Karten 
mehr in den Verkauf geben. Bitte beachten Sie, das alle 
bisher erworbenen 10er Karten mit Ihren restlichen Ein-
tritten Ihre Gültigkeit behalten und in der Saison 2023 re-
gulär eingelöst werden können. 

Einführung Geldwertkarten 

Zukünftig können die Geldwertkarte „Silber“ im Wert 
von 50,00 € und die Geldwertkarte „Gold“ im Wert von 
100,00 € erworben werden. Im Gegensatz zur bisher be-
stehenden 10er-Karte entfällt die bestehende Tarifge-
bundenheit, sodass jeder angebotene Tarif frei wählbar 
ist. Ebenfalls ist eine personenunabhängige Anzahl an 
Eintritten möglich sein. 

Früher was es demnach möglich, dass nur eine Person ei-
nen ganz bestimmten Eintritt einlösen kann. Zukünftig 
wird es demnach möglich sein an einem Tag z.B. einen 
Einzeleintritt ab 17 Uhr zu wählen, wonach am Folgetag 
eine Familentageskarte zu den gleichen Rabatten bzw. 
Ersparnissen erworben werden kann. 

Bei dem Erwerb einer Geldwertkarte „Silber“ erhalten sie 
auf alle Angebotenen Tarife einen Rabatt von 10% auf 
den Einkaufspreis. Bei der Geldwertkarte erhöht sich der 
Rabatt auf insgesamt 15%. 

Buchung im Online-Portal

Auch in dieser Sai-
son wird es für un-
sere Besucher 
möglich sein, das 
Ticket bereits im 
Voraus online kau-
fen zu können. 
Auf unserem On-
line-Portal (veits-
bronn.baeder-sui-
tes.de) bieten wir 
den Kauf von Einzel- und Mehrfachtickets an. Der Kauf 
des Tickets wird hierbei über PayPal abgewickelt und ist 
auch nur mit dieser angegebenen Zahlungsmethode 
möglich. Sollten Sie PayPal nicht nutzen, so bitten wir Sie 
weiterhin die Tickets vor Ort zu erwerben. Eine Anleitung, 
wie ein Ticketerwerb online stattfinden kann, ist auf un-
serer Internetseite verlinkt. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass ein Onlineerwerb nur mit vorheriger Registrierung 
möglich ist. Nach erfolgreicher Zahlung erhalten Sie so-
fort eine E-Mail mit der Buchungsbestätigung sowie die 
Online-Tickets bestehend aus entsprechenden QR-Codes. 
Hierbei können Sie mit dem Smartphone oder dem ausge-
druckten QR-Code ganz einfach in unser Bad gelangen.

Neugestaltung Eintrittspreise Saison 2023

	 Ortsansässig	 Ortsauswärtig

1. Erwachsene  
(ab 16 Jahren) 

Einzelkarte		  4,50 €		  4,50 €

Einzelkarte  
ab 17.00 Uhr		  3,00 €		  3,50 € 

Einzel-Dauerkarte		  80,00 €		  100,00 € 

2. Kind/Jugendliche/ 
Schüler/Studenten

Einzelkarte 		  3,00 €		  3,00 €

Einzel-Dauerkarte		  50,00 €		  65,00 €

3. Rentner/Schwer- 
behinderte/JuLeiCa

Einzelkarte		  3,50 €		  3,50 €

Einzel-Dauerkarte		  70,00 €		  90,00 €

4. Familien/Kleingruppenkarten 

Kleingruppen- 
Tages-Karte		  10,00 €		  12,50 € 
(2 Erwachsene und  
bis zu vier Kinder, mind.  
jedoch ein Erwachsener) 

Familien-Dauerkarte A		  110,00 € 
(ein Elternteil und  
ein Kind) 

Familien-Dauerkarte B		  160,00 € 
(zwei Elternteile und  
ein Kind) 

Jedes weitere Kind		  15,00 €

5. Geldwertkarten 

Geldwertkarte SILBER		  50,00 €		  50,00 € 
(10 % Nachlass) 

Geldwertkarte GOLD		  100,00 €		  100,00 € 
(15% Nachlass) 

Hinweis: Bei allen Dauerkarten sowie Geldwertkarten 
fällt pro Karte ein Pfand in Höhe von 10,00 € zusätzlich 
zum oben genannten Ticketpreis an.
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Sitzungsplanung der Gemeindegremien
(Planungsstand 14.4.2023):

Achtung: gegenüber der im Gemeindeblatt April abge-
druckten Planung haben sich Verschiebungen ergeben!

Donnerstag, 11.5.2023	 Gemeinderat

Montag, 15.5.2023	� Sozialausschuss (Beginn um 
19.15 Uhr mit einem Ortster-
min, eigentlicher Sitzungsbe-
ginn 20.00 Uhr)

Donnerstag, 15.6.2023	 Bau- und Vergabeausschuss

jeweils um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 
Veitsbronn.

Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 

Die Tagesordnung finden Sie eine Woche zuvor unter 
www.veitsbronn.de sowie in den gemeindlichen Schau-
kästen.

Hinweis für Bauherren und Architekten:

Bauanträge, die in der Sitzung des Bauausschusses am 
15.6.2023 behandelt werden sollen, sind bis Montag, 
5.6.2023 einzureichen.

Informationen aus dem Gemeinderat
7. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und 
Gemeindeentwicklung am 20.10.2022

TOP 01 A	 Mitteilungen – Ladesäulen

Bzgl. der Stromladesäule am Bahnhof Veitsbronn wurde in 
der letzten UVGA-Sitzung die Frage aufgeworfen, ob das 
Parken nach dem Ladevorgang mit einer Blockierungsge-
bühr sanktioniert wird. 

Nach Auskunft der N-Ergie fällt keine Blockierungsgebühr 
an, wenn der Ladevorgang über den Ladeverbund+ der N-
Ergie gestartet wird. Bei anderen Fahrstromanbietern hat 
die N-Ergie keinen Einfluss auf die Abrechnung, und kann 
auch keine Aussage über eine etwaige Blockierungsgebühr 
geben. 

Es wurde aus dem Gremium angeregt eine Begrenzung der 
Parkzeit an der Ladesäule auf 4–6 Stunden mit entsprechen-
der Beschilderung einzuführen. Auch soll die KVÜ verstärkt 
kontrollieren, um Falschparker (Verbrenner) zu ahnden. 

Die Ladesäule am Veitsbad wurde inzwischen montiert, es 
fehlen noch die Bodenmarkierungen. Laut Auskunft der N-
Ergie ist ein Bauteil der Ladesäule defekt, was beim ersten 
Versuch der Inbetriebnahme aufgefallen ist.
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Nach dem Tausch des Bauteils erfolgt ein erneuter An-
lauf. Sobald die Ladesäule endgültig in Betrieb ist, be-
kommt die Verwaltung Info von der N-Ergie.

TOP 01 B	� Mitteilungen – Anbindung der 
Bücherei an das Nahwärmenetz 
des Rathauses

Im Parkplatz vor der Bücherei sind Nahwärmeleitungen 
vom Wärmenetz des Rathauses vorverlegt worden, als 
das Alte Rathaus ans Nahwärmenetz angeschlossen wur-
de. Ein Anschluss der Bücherei wurde aber bis jetzt noch 
nicht vorgenommen, da der Betrieb der bestehenden 
Heizungsanlage dort noch wirtschaftlicher war. Im Rah-
men der Energie-Einsparmaßnahmen ist angedacht, die 
Bücherei jetzt ans Nahwärmenetz der Hackschnitzelhei-
zung am Rathaus anzuschließen. 

Es wird aktuell geprüft, wie das Reststück der Nahwär-
meleitung verlegt werden kann, und für die Anbindung 
werden Angebote eingeholt. 

TOP 02 	 Verkehrsschau 2022

Am 25.08.2022 fand die Verkehrsschau statt, an der Ver-
treter des Landratsamtes, Polizei und Straßenmeisterei 
teilnahmen. Im Gemeindegebiet wurden folgende Ver-
kehrsbereiche besichtigt und folgende Empfehlungen 
festgelegt.

Verkehrsbereich, Empfehlung

1.)	 Dorfplatz
Fahrzeuge werden nicht ordnungsgemäß geparkt. Ver-
kehrsüberwachung hat wegen unklarer Verhältnisse 
enorme Probleme bei der Überwachung.

Stellplätze und Gehweg sind mit Markierungsnägeln zu 
kennzeichnen. Außerdem ist im Zufahrtsbereich ein Ver-
kehrszeichen mit dem Hinweis zum Parken aufzustellen.

2.)	 Fahrradstellplätze am westl. Dorfplatz

Fahrradstellplätze im öffentl. Straßenbereich können 
ohne Absperrung angelegt werden. Jedoch sollte der 
Fahrradstellplatz einen anderen Belag erhalten als die 
Straße und zudem sind Fahrradständer aufzustellen.

3.)	 Kreuzungsbereich Am Kirchberg

Nachdem der Gehweg mitten durch das Grundstück ver-
läuft und somit eine ordnungsgemäße Beschilderung 
nicht möglich ist, bleibt es bei der Rechts-vor Links-Ver-
kehrsregelung.

4.)	 Fahrradwegende Obermichelbacher Str.

Die seit kurzem eingerichtete Bushaltestelle befindet 
sich auf dem Gehweg der Obermichelbacher Str. Es soll 
versucht werden, die Haltestelle mit der seit langem be-
stehenden Bushaltestelle in der Busspur zusammenzule-
gen. Damit die Busse die Verkehrsinsel Richtung Weiher-
gasse besser umfahren können, ist die westl. Spitze der 
Verkehrsinsel umzubauen. Sobald die Haltestelle aufge-
löst ist, ist der Gehweg vom gemeindlichen Wohnanwe-
sen bis zur Einmündung Obermichelbacher Str. durch-
gängig rot zu markieren.

5.)	 Geschwindigkeitsreduzierung
Obermichelbacher Str. zwischen Ortsschild und Einmün-
dung Eichenstorn

Auf Grund der Gegebenheit ist weder eine Geschwindig-
keitsreduzierung, noch die Aufbringung einer ununter-
brochenen Linie erforderlich. Unabhängig davon über-
prüft das LRA die Anordnungen zur Geschwindigkeitsre-
duzierung.

6.)	 Verkehrsspiegel Obermichelbacher Str. 

Unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme ist 
die Anbringung eines Verkehrsspiegels nicht erforder-
lich. Zur Verbesserung der Situation soll versuchsweise 
das Halteverbot vom Wasserhäuschen bis zur Einmün-
dung Weiherwiese verlängert werden, da dann auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite geparkt werden kann.

7.)	 Querungshilfe im Einmündungsbereich Siegels-
dorfer Str./Puschendorfer Str.

Auf Grund des LKW-Verkehrs ist eine Querungshilfe im 
Einmündungsbereich nicht möglich. Eine Querungshilfe 
nach der Einmündung Erlenstr. wird durch die Fußgänger 
nicht angenommen. Die Übersichtlichkeit des Einmün-
dungsbereichs kann lediglich durch den Rückschnitt des 
Strauchs an der Bücherei verbessert werden.

8.)	 Überholverbot von Fahrrädern in der Puschendor-
fer Str.

Fahrradfahrer dürfen von anderen Verkehrsteilnehmer 
nur überholt werden, wenn genügend Seitenabstand 
vorhanden und die Sicht nach vorne ausreichend ist. Dies 
ist für Verkehrsteilnehmer verpflichtend und somit ist 
die Beschilderung eines Überholverbots von Fahrrädern 
nicht erforderlich. 

9.)	 Verkehrssituation Erlenstr. 

Durch die baulichen Gegebenheiten mit den unterschied-
lichen Oberflächen (Straße, Gehweg und Wasserrinne) 
und der Parkplatzanlage mit deutlich mehr als 3 Stell-
plätzen können die Voraussetzungen eines verkehrsbe-
ruhigten Bereichs nicht erfüllt werden. Deshalb sollte 
auch der ausgebaute Bereich zwischen fußläufiger Ver-
bindung zum Veitsbad und den Absperrpfosten als Tem-
po-30-Zone ausgewiesen werden. 
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10.)	� Verkehrsspiegel Puschendorfer Str. in Bereich 
Hs.Nr. 5

Unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme 
und eines vorsichtigen Eintastens in die Puschendorfer 
Str. ist die Anbringung eines Spiegels nicht erforderlich. 

11.)	 Parksituation Veit-Stoß-Str. unmittelbar vor der 
Puschendorfer Str. 

Eine passende Lösung zur Behebung der Situation ist 
nicht verfügbar. Das vorhandene Halteverbotsschild ist 
zu entfernen.

12.)	 Geschwindigkeitsreduzierung Ortseingang Retzel-
fembach von Tuchenbach kommend

Wegen der Übersichtlichkeit und des breiten Ausfahrts-
bereichs aus der Hard- bzw. Fembachstr. ist eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung nicht erforderlich.

13.)	 Verkehrsspiegel Einmündungsbereich Retzelfem-
bacher Hauptstr./Breitfeldweg

Ein Verkehrsspiegel ist nicht erforderlich, da nach links 
die Sicht frei ist und unter gegenseitiger Rücksichtnah-
me somit bis zur Fahrbahnmitte vorgetastet und der von 
rechts kommende Verkehr ohne Beeinträchtigung einge-
sehen werden kann. Empfohlen wurde zu prüfen, ob die 
Verkehrsregelung rechts-vor-links im Breitfeld-, als auch 
im Schlehenweg eingeführt werden soll, da diese Rege-
lung bereits in der Fembachstr. besteht.

14.)	 Verkehrsberuhigter Bereich Schlehenweg (Stand 
nicht auf der Tagesordnung der Verkehrsschau)

Der verkehrsberuhigte Bereich des Schlehenwegs weist 
sowohl beidseitig einen Gehweg auf als auch Parkstrei-
fen von mehr als 3 Stellplätzen. Der verkehrsberuhigte 
Bereich verstößt somit gegen mehrere Voraussetzungen 
eines verkehrsberuhigten Bereichs. Der verkehrsberu-
higte Bereich ist aufzulösen.

15.)	 Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der 
Bahnunterführung in der Seckendorfer Str.

Nachdem weder reger Fußgängerverkehr herrscht, noch 
eine soziale Einrichtung in der Nähe ist und zudem die 
Bahnunterführung lediglich 60 m vom Abzweig der Kreis-
str. entfernt ist, wird eine Geschwindigkeitsreduzierung 
nicht empfohlen.

16.)	 Gehweg (für Radfahrer frei) Raindorfer Hauptstr., 
große Unfallgefahr wegen überhöhter Geschwindigkeit 
von Radfahrern	

Auch wenn es sich innerörtlich um einen Gehweg, Fahr-
radfahrer frei handelt, ist die rote Fahrbahnmarkierung 
in der Seckendorfer Str. zulässig.

17.)	 Verkehrsspiegel Friedenstr./Seukendorfer Str.

Auch ein vorsichtiges Eintasten in die Seukendorfer Str. 
birgt wegen eingeschränkter Sicht erhebliche Gefahren, 
sodass die Anbringung eines Verkehrsspiegels sinnvoll 
erscheint.

18.)	 Verkehrssituation Waldstr.

Nur durch größere Baumaßnahmen lässt sich die Parksi-
tuation langfristig lösen. Zur Verbesserung der Parkdiszi-
plin ist der ruhende Verkehr in diesem Bereich verstärkt 
zu überwachen.

19.)	 Gehweg Nürnberger Str. mit Ende Radfahrer frei 
am Kreisverkehr Fürther Str.

Der Gehweg, Radfahrer frei, wird entlang der Fürther Str. 
bis zum Anwesen Hs.Nr. 27a verlängert.

20.)	 Parkverbot am Alten Sportplatz

Zur Verbesserung der Verkehrssituation im Wendeham-
mer sollte das eingeschränkte Halteverbot bis zur Zu-
fahrt zum Anwesen Jahnstr. 11 verlängert werden. Einzi-
ge Möglichkeit zur Verbesserung aus der Einfahrt ist die 
Anordnung eines Halteverbots, jedoch in einem Gewer-
begebiet kontraproduktiv.

21.)	 Parksituation vor Sonderpreis-Baumarkt in der 
Kreppendorfer Str.

Die Aufstellung von Pollern stellt für Nutzer des Geh- 
und Radweges eine Behinderung und somit eine Gefahr 
dar. Die Aufstellung von Pollern ist somit nicht zulässig. 
Vielmehr sollte die Überwachung des ruhenden Verkehrs 
intensiviert werden.

22.)	 Ausfahrt Badstr. in die Tuchenbacher Str. 

Durch vorsichtiges Eintasten und unter dem Gebot der 
gegenseitigen Rücksichtnahme ist die Sicht zur Einfahrt 
in die Tuchenbacher Str. ausreichend. Die Anbringung ei-
nes Verkehrsspiegels ist nicht erforderlich. 

23.)	 Verkehrsspiegel Einmündungsbereich Finkenstr./
Retzelfembacher Str.

Bei der Ausfahrt aus der Finkenstr. ist der Verkehr von 
links kommend einsehbar, so dass unter dem Gebot der 
gegenseitigen Rücksichtnahme bis zur Fahrbahnmitte 
sich vorgetastet werden kann und somit die Sicht nach 
rechts gegeben ist. Die Anbringung eines Verkehrsspie-
gels ist somit nicht erforderlich.

24.)	 Geschwindigkeitsreduzierung in der Retzelfemba-
cher Str.

Die Retzelfembacher Straße ist als Gemeindeverbin-
dungsstr. einzustufen und somit ist eine Geschwindig-
keitsreduzierung nicht zulässig.
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Beschluss (7:0):

Die Ergebnisse der Verkehrsschau 2022 werden zur 
Kenntnis genommen.

TOP 03	� Verkehrsrechtliche Situation in 
der Erlenstr.

Im Rahmen der Vorstellung der Straßenplanung Erlenstr. 
wurde in der Sitzung vom 18.10.2018 beschlossen, dass 
im Bereich der Erlenstraße zwischen fußläufiger Verbin-
dung zum Veitsbad und den Absperrpfosten ein ver-
kehrsberuhigter Bereich auszuweisen sowie eine Park-
platzstrukturierung vorzunehmen ist. 

Nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme wurde 
am 26.11.2020 sowohl der Unteren Verkehrsbehörde als 
auch der Polizei der Entwurf der erforderlichen dauer-
haften verkehrsrechtlichen Anordnung zur Prüfung und 
Genehmigung vorgelegt. Der vorgelegte Entwurf wurde 
sowohl von der Unteren Verkehrsbehörde als auch von 
der Polizei aus folgenden Gründen abgelehnt:

–	� Wegen den unterschiedlichen Oberflächen (Fahrbahn, 
Wasserrinne und Gehweg) ist keine einheitliche Nutz-
fläche dargestellt und daher von den Verkehrsteilneh-
mern die Verkehrssituation nicht sofort erkennbar. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der Stellplatz auf dem 
Kindergartengrundstück mit dem gleichen Pflaster-
stein gepflastert ist wie der Gehweg.

–	� Die Parkplatzanlage weist deutlich mehr als 3 Stell-
plätze aus.

Auch bei weiteren Gesprächen konnte die Zustimmung 
zur Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereichs lei-
der nicht erreicht werden. Um den Teilbereich der Erlen-
str. als verkehrsberuhigten Bereich ausweisen zu können, 
müsste der Gehweg asphaltiert und die Parkplatzanlage 
bis auf max. 3 Stellplätze reduziert werden. Auf Grund 
der örtlichen Gegebenheit können die Voraussetzungen 
für die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs 
wenn überhaupt nur sehr schwer geschaffen werden.

Bei der Verkehrsschau am 25.08.2022 wurde die Thema-
tik nochmals angesprochen. Dabei wurde erneut festge-
stellt, dass die baulichen Gegebenheiten nur schwer ge-
ändert werden können, um die Voraussetzungen zu ei-
nem verkehrsberuhigten Bereich zu erfüllen. Deshalb ist 
die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereichs nicht 
möglich. Vielmehr sollte die Tempo-30-Zone in der Erlen-
str. bis zu den Begrenzungspfosten erweitert werden.  

Mit Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung würde 
auch die Beschilderung aktualisiert werden, so dass die 
das Parken nur noch in den entsprechend markierten Be-
reichen zulässig ist.

Beschluss (7:0):

Der Beschluss vom 18.10.2018 zur Einrichtung eines ver-
kehrsberuhigten Bereichs in der Erlenstr., und zwar zwi-
schen der fußläufigen Verbindung zum Veitsbad und den 
Begrenzungspfosten, wird aufgehoben. Die Tempo-
30-Zone in der Erlenstr. wird bis zu den Begrenzungs-
pfosten erweitert.

TOP 04	 Parksituation Waldstr.

Die Thematik wurde in der Sitzung des UVGA vom 25.02. 
bzw. 28.10.2021 behandelt und folgender Beschluss ge-
fasst:

Für den Teilbereich der Ost-West verlaufenden Waldstr. 
wird versuchsweise für ein halbes Jahr ein Parkverbot für 
die Tage von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
eingeführt. Lediglich auf der Südseite der Ost-West verlau-
fenden Waldstr. zwischen Hs.Nr. 7 bis 17, ist das Parken in 
diesem Abschnitt für die Dauer von 2 Stunden erlaubt, um 
Handwerkern eine Parkmöglichkeit zu bieten. Die Verwal-
tung hat die erforderliche Anordnung für das temporäre 
Parkverbot in der Waldstr. zu erstellen und die genaue Lage 
vor Ort festzulegen.

Entsprechend des Beschlusses, wurde die Parkmöglich-
keit in der Waldstr. zwischen den Grundstücksgrenzen 
Hs.Nr. 17/19 und Hs.Nr. 5/7 von der Verwaltung festge-
legt. Unter diesen Vorgaben wurde der Entwurf der ver-
kehrsrechtlichen Anordnung erstellt und der Unteren 
Verkehrsbehörde, LRA Fürth, zur Genehmigung vorge-
legt. Mit Mail vom 06.04.2022 lehnte das LRA die Geneh-
migung der verkehrsrechtlichen Anordnung mit der Be-
gründung ab, dass in einem Halteverbot für einen darin 
befindlichen Teilbereich ein Parken nicht zulässig und so-
mit kann der Entwurf nicht genehmigt werden. Sofern 
für die Ost-West verlaufende Waldstr. eine Halteverbots-
zone angeordnet würde, könnten auf der Südseite dann 
Parkplätze mit einer bestimmten Dauer (2 Stunden) ein-
gerichtet werden.

In der Sitzung des UVGA vom 21.06.2022 wurde beschlos-
sen, dass der Beschluss aus der Sitzung vom 28.10.2021 
über das Halteverbot aufgehoben und die Angelegen-
heit an die Verkehrsschau verwiesen wird. So lange sollte 
keine Entscheidung über den weiteren Fortgang getrof-
fen werden.

Zur gleichen Zeit erfolgte in der Waldstr. eine Unter-
schriftenaktion mit insgesamt 37 Unterschriften mit der 
Maßgabe, dass Einspruch gegen den Beschluss aus der 
UVGA-Sitzung vom 28.10.2021 erhoben wird. 

Die Verkehrsschau erfolgte am 25.08.2022. Dabei wurde 
die Waldstr. in Augenschein genommen. Eine Verbesse-
rung der momentanen Situation ist nur durch einen Um-
bau mit erheblichen Baukosten möglich. Deshalb sollte 
an der jetzigen Verkehrssituation nichts verändert wer-
den. Vielmehr sollte der ruhende Verkehr durch die Kom-
munale Verkehrsüberwachung verstärkt kontrolliert 
werden. Sollten Fahrzeuge geparkt werden und dabei 
die geforderte Restfahrbahnbreite von 3,0 m nicht ein-
gehalten werden, so wäre die Polizei einzuschalten. 
Durch diese Maßnahmen könnte eine bessere Parkdiszip-
lin erreicht werden und so auch der Verkehr in der Wald-
str. ohne größere Beeinträchtigung fließen. 

Beschluss (7:0):

In der Waldstraße werden weder bauliche noch verkehrs-
rechtliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssi-
tuation ergriffen. Die Kommunale Verkehrsüberwachung 
hat den ruhenden Verkehr hinsichtlich der geforderten 
Fahrbahnrestbreite verstärkt zu überwachen.
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TOP 05	� Einmündungsbereich Retzelfem-
bacher Hauptstr./Breitfeldweg

Bei der Ausfahrt aus dem Breitfeldweg in die Retzelfem-
bacher Hauptstr. ist die Sicht nach rechts eingeschränkt. 
Die Unübersichtlichkeit könnte durch Anbringung eines 
Verkehrsspiegels verbessert werden. 

Der Bereich wurde im Rahmen der Verkehrsschau begut-
achtet und festgestellt, dass bei der Ausfahrt aus dem 
Breitfeldweg die Sicht nach links gegeben ist und somit 
sich in die Retzelfembacher Str. bis zur Fahrbahnmitte 
unter Berücksichtigung der gegenseitigen Rücksichtnah-
me vorgetastet werden kann. Somit besteht dann nach 
rechts ungehindert die Sicht und kann gefahrlos einge-
fahren werden. Die Anbringung eines Verkehrsspiegels 
ist daher nicht erforderlich.

In diesem Zusammenhang wurde angeregt, nachdem im 
Einmündungsbereich Retzelfembacher Hauptstr./Fem-
bachstr. die Verkehrsregelung Rechts-vor-Links gilt, ob 
dies auf die Einmündungsbereiche Breitfeldweg und 
Schlehenweg übertragen werden kann. Durch die Einfüh-
rung der Rechts-vor-Links-Regelung würde zum einen die 
Problematik der vorgebrachten Unübersichtlichkeit im 
Breitfeldweg entschärft und zudem von der Ortsmitte 
bis nach der Einmündung in den Schlehenweg eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung verzeichnet werden.

Das Gremium diskutiert die geplanten Änderungen und 
verschiedene Alternativen. Ein Rechts-Vor-Links wird als 
Verkehrsberuhigung gesehen, aber auch als Gefahren-
stelle – vor allem bei der Einfahrt zur Schlehenstraße.   

Beschluss (7:0):

Das Gremium befürwortet die Anbringung eines Ver-
kehrsspiegels, auch auf Privatgrund. Weitere Änderun-
gen werden vorerst zurückgestellt. 

TOP 06	� Schlehenweg: Umwandlung des 
verkehrsberuhigten Bereichs in 
eine Tempo 30-Zone

Im Rahmen der Verkehrsschau wurde festgestellt, dass 
im verkehrsberuhigten Bereich des Schlehenwegs beid-
seitig ein Gehweg besteht und zudem in der Parkbucht 
mehr als drei Fahrzeuge geparkt werden können. Diese 
beiden Feststellungen entsprechen nicht den Vorgaben 
eines verkehrsberuhigten Bereichs. Entweder ist der öf-
fentliche Verkehrsbereich so umzubauen, dass die Vor-
aussetzungen eines verkehrsberuhigten Bereichs einge-
halten werden, oder der verkehrsberuhigte Bereich ist 
aufzuheben.

Beschluss (7:0):

Umbaumaßnahmen im verkehrsberuhigten Bereich des 
Schlehenwegs werden nicht vorgenommen. Der ver-
kehrsberuhigte Bereich im Schlehenweg wird aufgeho-
ben und in die bestehende „Tempo 30-Zone“ integriert.

TOP 07	� Einrichtung einer Tempo 30-Zone 
in Kreppendorf

Die Straßenbauarbeiten in Kreppendorf werden alsbald 
zum Abschluss kommen. Der Straßenausbau erfolgte 
durch ein Pflaster, was bei einer entsprechend hohen Ge-
schwindigkeit zu einem erhöhten Verkehrslärm führen 
kann. Eine Geschwindigkeitsreduzierung wäre sicherlich 
vorteilhaft. Deshalb könnte wie in der Anlage farblich 
dargestellt, in Kreppendorf eine Tempo 30-Zone einge-
richtet werden. Würde der vorgeschlagene Bereich so 
belassen, wäre auch das Neubaugebiet in die Tempo 30-
Zone mit einbezogen.

Die Angelegenheit wurde sowohl mit der Unteren Ver-
kehrsbehörde als auch mit der Polizei besprochen. Ob-
wohl Kreppendorf kein reines Wohngebiet ist, aber die 
Straße keine Durchgangsstraße ist, ist die Ausweisung 
einer Tempo 30-Zone genehmigungsfähig. Von Seiten 
der Unteren Verkehrsbehörde wurde auch angespro-
chen, dass durch den Straßenausbau sämtliche Voraus-
setzungen zu einem verkehrsberuhigten Bereich erfüllt 
wären, sofern der asphaltierte Seitenstreifen Richtung 
Neubaugebiet, der als Gehweg zu werten ist, zurückge-
baut würde. 

Beschluss (7:0):

Der im Rahmen der Baumaßnahme gepflasterte Straßen-
bereich, einschließlich des asphaltierten Weges bis nach 
dem Neubaugebiet und des Weges Richtung Ritzmanns-
hof bis nach der Bebauung wird als Tempo 30-Zone aus-
gewiesen. Die Verwaltung hat die dafür erforderliche 
dauerhafte verkehrsrechtliche Anordnung zu erstellen, 
damit mit der Fertigstellung der Baumaßnahme der be-
schlossene Bereich als Tempo 30-Zone ausgewiesen wer-
den kann.

TOP 08	� Verkehrsspiegel Obermichelba-
cher Str./Weiherwiese

Nachdem weiterhin sowohl aus dem Gemeinderat als 
auch aus der Bevölkerung die Aufstellung eines Ver-
kehrsspiegels im Einmündungsbereich Obermichelba-
cher Str./Weiherwiese gefordert wurde, wurde die Ange-
legenheit erneut in die Verkehrsschau aufgenommen.

Bei Besichtigung der Angelegenheit bei der letzten Ver-
kehrsschau wurde festgelegt, dass die Aufstellung eines 
Verkehrsspiegels nicht erforderlich ist. Bei der diesjähri-
gen Verkehrsschau vertrat man erneut die Auffassung, 
dass unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnah-
me und eines vorsichtigen Eintastens in die Obermichel-
bacher Str., die Anbringung eines Verkehrsspiegels nicht 
erforderlich ist. Um die Situation evtl. trotzdem zu ver-
bessern, könnte für die Dauer von 6 Monaten, versuchs-
weise das am Pumpenhaus bestehende Halteverbot bis 
zur Einmündung Weiherwiese verlängert werden. Durch 
die Erweiterung des Halteverbots kann dadurch auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite bis zur Einmündung 
beim Pfarramt geparkt werden. Durch die Verlängerung 
des Halteverbots dürfen vor dem Einmündungsbereich 



VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. MAI 2023 | 29

keine Fahrzeuge parken und dadurch wird erwartet, dass 
die Sicht bei der Ausfahrt aus der Weiherwiese nicht 
mehr versperrt ist.

Beschluss (7:0):

Der UVGA befürwortet weiterhin die wenigstens ver-
suchsweise Aufstellung eines Verkehrsspiegels gegen-
über der Ausfahrt der Weiherwiese. Die Beantragung ei-
nes Probeversuches für die Erweiterung des Halteverbo-
tes wird vorerst zurückgestellt. 

TOP 09	� Fahrradweg–Ende Obermichelba-
cher Str./Am Schelmengraben

Der Radweg entlang der Obermichelbacher Str. endet im 
Einmündungsbereich Am Schelmengraben. Viele Radfah-
rer nehmen die vorhandene Beschilderung nicht wahr 
und fahren ohne Beachtung des kreuzenden Verkehrs in 
den Einmündungsbereich Am Schelmengraben ein, so-
dass es oftmals zu gefährlichen Situationen mit den ein- 
und ausfahrenden Verkehrsteilnehmern kommt. Weitere 
Gefahrenquelle ist die erst kürzlich eingerichtete Bushal-
testelle, da die Fahrgäste der Buslinie entweder auf dem 
Radweg warten bzw. beim Ein- bzw. Ausstieg den Rad-
weg kreuzen. Deshalb sollte nach Möglichkeit die Bushal-
testelle mit der seit langem bestehenden Bushaltestelle 
zusammengelegt werden. Damit der Bus bei seiner Wei-
terfahrt aus der Bushaltestelle eine Wendemöglichkeit 
und somit eine Weiterfahrt zur Weihergasse hat, müsste 
die westliche Spitze der Verkehrsinsel zurückgebaut wer-
den. Sobald die Baumaßnahme abgeschlossen und diese 
Bushaltestelle umverlegt wäre, könnte die rote Markie-
rung vom Einmündungsbereich Am Schelmengraben bis 
zur 90-Grad-Kurve der Obermichelbacher Str. durchgezo-
gen werden.

Beschluss (6:1):

Beim Landratsamt Fürth ist zu beantragen, dass die west-
liche Spitze der Verkehrsinsel so zurückgebaut wird, da-
mit für die Linienbusse eine Wendemöglichkeit zur Wei-
terfahrt in die Weihergasse besteht. Sobald der Rückbau 
abgeschlossen ist, ist die neu eingerichtete Bushaltestel-
le zu der seit langem bestehenden Bushaltestelle umzu-
verlegen und der Radweg vom Einmündungsbereich Am 
Schelmengraben bis zur Obermichelbacher Str. durch-
gängig rot zu markieren.

TOP 10	� Gehweg am Rothenberger 
Weg

Der nördliche Gehweg am Rothenberger Weg ist aktuell 
zwischen Einmündung Uhlandstraße und Goethestraße 
wegen des schlechten Zustands der Pflasterung ge-
sperrt. 

Es bestünde grundsätzlich die Möglichkeit, den Gehweg-
streifen aufzulassen und an der Stelle Längsparker einzu-
richten. 

Dies müsste aber noch detailliert mit der Verkehrsbehör-
de abgesprochen werden. 

Beschluss (7:0):

Der Belag am Gehweg soll wieder hergestellt werden, 
damit der Gehweg wieder nutzbar ist. Eine Errichtung 
von Parkplätzen erfolgt nicht.

TOP 11	� Begehung des Seniorenbeirates 
– Sachstand

Zu dem am 03.02.2022 behandelten Begehungsbericht 
des Seniorenbeirates kann aktuell zu folgenden Punkten 
Rückmeldung gegeben werden:

TEMPO 30 ZONEN
Eine Änderung der StVO ist nach gemeindlichem Kennt-
nisstand weiterhin nicht absehbar. Somit hat die Gemein-
de auf Kreisstraßen weiterhin keine Möglichkeiten, Ver-
änderungen vorzunehmen.

RETZELFEMBACHER STRASSE – etwaige Geschwindig-
keitsreduzierung

Hier erfolgte eine Behandlung in der Verkehrsschau am 
25.8.2022. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung nicht zulässig ist (s. Nr. 24 der 
Verkehrsschau).

OBERMICHELBACHER STRASSE – etwaige Geschwindig-
keitsreduzierung

Wegen einer etwaigen Reduzierung auf Tempo 70 oder 
gar 50 zwischen Ortsschild und Sportzentrum wurde 
nochmals der Kontakt mit der Verkehrsbehörde gesucht, 
zuletzt bei der Verkehrsschau am 25.8.2022. Als Ergebnis 
ist festzuhalten, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung 
nicht möglich ist. Das Landratsamt überprüft die Angele-
genheit (Verkehrsschau lfd. Nr. 5).

Durchgezogener Strich an der Nordeinfahrt zur Heinrich-
Heine-Straße?
Die Aufbringung einer ununterbrochenen Linie ist nicht 
möglich (s. lfd. Nr. 5 der Verkehrsschau)

Bzgl. der Würdigung der gemeindlichen Gärten entlang 
der Obermichelbacher Straße und der Anregung aus 
dem Gremium, diese in Teilen zu einer Spielfläche für Kin-
der umzuwandeln, gibt es noch keine Erkenntnisse zu be-
richten.

ÜBERWEGE/ZEBRASTREIFEN

In den Bereichen Dorfplatz/Bücherei/frühere Mittelschu-
le/Apotheke
Die Verkehrserhebung im Juni 2022 brachte keine Argu-
mente, welche die Notwendigkeit untermauern würden.
Eine Fußgängerzählung ist noch vorzunehmen.
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Die vom Gremium angeregte Querungshilfe im Bereich 
Bücherei/Puschendorfer Straße wurde in der Verkehrs-
schau am 25.8.2022 besprochen. Als Ergebnis ist festzu-
halten, dass eine Querungshilfe auf Grund der Örtlich-
keit nicht möglich ist (s. lfd. Nr. 7 der Verkehrsschau).

BEREICH VOR SIEGELSDORFER STRASSE 24

Die im Bereich der Mauer fehlende Platte wurde man-
gels passender Platten noch nicht eingesetzt. Der Bau-
hof prüft aktuell noch eine Alternativlösung. Ein kleiner 
optischer Mangel wird jedoch verbleiben, da es sich um 
kein identisches Modell handelt.

Bzgl. der losen Gehwegplatten ist festzuhalten, dass in 
diesem Bereich Arbeiten der Dt. Glasfaser weiterhin aus-
stehend sind und eine Schlussabnahme noch nicht er-
folgt ist. 

WACHOLDERBERG

Der Beginn des BA IV ist für 2023 geplant.

Die Mängel an Straßenbelag etc. werden im Zuge der 
Kompletterneuerung beseitigt werden.

BÄCKERGÄSSCHEN

Mit Ergebnissen aus dem Verkehrskonzept insb. zur et-
waigen Umwidmung der Obermichelbacher Straße zu ei-
ner Fahrradstraße ist in etwa Anfang 2023 zu rechnen.

BRUNNEN ROTHENBERGER WEG

In den Sitzungen des UVGA im Februar und Juni 2022 
konnte noch kein Beschluss gefasst werden.

ROTHENBERGER WEG/KURVE UHLAND- UND GOETHES-
TRASSE

Hier wird der etwaige Rückbau und stattdessen die Aus-
weisung von Parkplätzen zur Diskussion gestellt.

Wird dieser Vorschlag abgelehnt, erfolgt eine Instand-
setzung des Gehwegs, siehe TOP 10 der heutigen Sit-
zung.

WIESENGRUND FAHRRADWEG BÄNKE

Das Aufstellen von mehreren Bänken im Zenngrund wur-
de vermehrt vorgebracht. Seitens der Gemeinde werden 
gerade mehrere potentielle Standorte geprüft.

AM SCHELMENGRABEN GRÜNFLÄCHE

Hier wurde der Seniorenbeirat um Stellungnahme gebe-
ten, ob unter dem Walnussbaum eine Bank aufgestellt 
und eine Teilfläche gepflastert werden soll.

Folgende Rückmeldung wurde übermittelt:

Die Grünfläche wird sehr stark als Hundetoilette ver-
wendet. 

Flüssigkeit geht in die Wiese; großes Geschäft wird vom 
Hundehalter meistens mitgenommen.

Neuer Vorschlag:

die Rasenfläche durch Blühstauden (niedriger Wuchs) zu 
ersetzen und damit auch den kleinen Fleck zu verschö-
nern. Keine Blühblumen sondern Blühstauden im ganzen 
Bereich.

Dann wäre auch das Hundeklothema bereinigt. Eine an-
gedachte Bank würde sich dann erübrigen.

BANK NAHE DER BÜCHEREI

Hier wurde der Seniorenbeirat um Stellungnahme gebe-
ten, ob in der Nordost-Ecke des Parkplatzes eine Bank 
aufgestellt werden soll.

Folgende Rückmeldung wurde übermittelt:

Wenn der neugeplante Dorfplatz mit Bänken versehen 
wird bräuchten wir sicherlich an der Bücherei keine Bank.

Zumal das Erscheinungsbild durch den defekten Holz-
zaun im Hintergrund nicht einladend ist hier zu verwei-
len.

AUSFAHRT VON DER STRASSE AM BAD

Die Situation wurde in der Verkehrsschau am 25.8.2022 
erneut thematisiert. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass 
durch vorsichtiges Eintasten die Sicht in die Tuchenba-
cher Str. ausreichend ist (lfd. Nr. 22 der Verkehrsschau).

DAUERPARKER AM BADPARKPLATZ

Die unberechtigterweise stehenden Wohnanhänger wur-
den an die KVÜ weitergemeldet. Die Halter der berech-
tigterweise dort parkenden Wohnmobile wurden ange-
sprochen, dass Sie Ihre Fahrzeuge während der Badesai-
son woanders parken. 

Die Anbringung eines Zusatzschilds mit dem Piktogramm 
eines Autos (ZZ 1010-58) wurde von der Polizei nicht 
empfohlen. 

MEHRGENERATIONENSPIELPLATZ

Hier ist ein Gemeinschaftsprojekt von gemeindlicher Kin-
der- und Jugendarbeit mit dem Seniorenbeirat vorgese-
hen, um das Konzept des Spielplatzes nutzerorientiert 
fortzuschreiben.

Generell kann eine geringe Nutzung des Spielplatzes be-
stätigt werden.

DORFPLATZ SIEGELSDORF BANKANSTRICH

Die Sitzfläche der Bank wurde überarbeitet. 

RETZELFEMBACHER HAUPTSTRASSE ABSPERRUNG

Durch die betroffenen Grundstückseigentümer wurden 
Sicherungsmaßnahmen unternommen.
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Die finale Abnahme und Feststellung durch das Landrat-
samt, dass vom Objekt keine Gefahr mehr für den öffent-
lichen Raum ausgeht, erfolgte im Juli 2022. Unmittelbar 
danach konnte die Absperrung abgebaut werden.

SECKENDORFER STRASSE ECK AN DER RAMPE  
GEHWEGABSENKUNG

Die Prüfung, ob Gehwegabsenkung direkt im Kurvenbe-
reich zulässig ist, steht noch aus.

WEG ZUM BAHNHALT RAINDORF 

Bzgl. des sehr schmalen Wegs steht die Verwaltung noch 
in Kontakt mit der Deutschen Bahn.

SECKENDORFER STRASSE GEHWEGABSENKUNG ZUM 
BAHNHALT

Die Gehwegabsenkung kann nur in Abstimmung mit dem 
Landkreis umgesetzt werden, da es sich um eine Kreis-
straße handelt und während der Durchführung voraus-
sichtlich eine Sperrung nötig ist.

UNTERFÜHRUNG RAINDORF

Dieser Bereich wurde im Rahmen der Verkehrsschau am 
4.8.2022 thematisiert. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass 
keine soziale Einrichtung in unmittelbarer Nähe ist und 
zudem lediglich ein geringes Fußgängeraufkommen be-
steht, wird eine Geschwindigkeitsreduzierung nicht emp-
fohlen (s. lfd. Nr. 15 der Verkehrsschau).

PUNKTE MIT HINWEISEN ZU GEHWEG ODER STRASSEN-
BELÄGEN

Die Sichtung und Priorisierung der Hinweise auf Gefah-
renstellen ist teilweise erfolgt und in den Maßnahmen-
plan eingearbeitet, die Abarbeitung aber noch nicht ab-
geschlossen. 

Beschluss (7:0):

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

TOP 12	� Städtebauförderung – Anmeldung 
Jahresprogramm

Die Anmeldung des Jahresprogramms zur Städtebauför-
derung für das Jahr 2023 muss vor dem 1.12.2022 bei der 
Regierung von Mittelfranken erfolgen.

Die endgültige Durchführung von Maßnahmen steht un-
ter dem Vorbehalt des noch aufzustellenden Haushalts 
2023.

Generell gilt auch heuer, dass die Haushaltslage ange-
spannt ist und nicht alle wünschenswerten Maßnahmen 
auf einmal umgesetzt werden können. 

Auf Basis der bisherigen Beschlusslage wurde für das 
Jahresprogramm die Maßnahme „Wegeverbindung zwi-
schen Friedrichstraße und Puschendorfer Straße“ um 
zwei Jahre verschoben. 

Beschluss (7:0):

Für das Sanierungsgebiet „Ortskern Veitsbronn“ werden 
für das Jahr 2023 die in der Bedarfsmitteilung angeführ-
ten Maßnahmen beschlossen. Die Aufstellung der Be-
darfsmitteilung ist als Anlage der Niederschrift beizufü-
gen. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend des 
Planungsstandes die dafür vorgesehenen Zuwendungs-
anträge bei der Regierung von Mittelfranken zu stellen. 

siehe Tabelle auf Seite 32.

TOP 13	� Antrag auf Förderung von Mini-
PV-Anlagen aus Mitteln des 
Umweltfonds

Von der WBH-Fraktion wurde am 08.10.2022 ein Antrag 
zur Behandlung im UVGA abgegeben. 

Es sollen Mini-PV-Anlagen bis 600 Wp Leistung gefördert 
werden. 

Festzulegen wäre eine Förderhöhe pro Antrag. 

Für den Umweltfonds ist im Haushalt 2022 ein Ansatz 
von 10.000 EUR eingestellt, für 2023 steht die Haushalts-
aufstellung noch aus. 

Beschluss (7:0):

Der Antrag wird bezüglich netzgebundener Mini-PV-An-
lagen befürwortet. Die konkrete Festlegung der Zu-
schusshöhe und Satzungsänderung erfolgt im Gemein-
derat. 

TOP 14	 Ergänzung der Anleinpflicht

Mit E-Mail vom 9. Mai 2022 stellte die WBH-Fraktion ent-
sprechenden Antrag.

Nach interner Würdigung des Antrages kann aus Sicht 
der Verwaltung folgendes gesagt werden:

Die Hundehaltungsverordnung (HVO) vom 24.05.2012 
hat ihre Grundlage in Art. 18 Abs. 1 LStVG. Dieser besagt, 
dass das freie Umherlaufen von großen Hunden und 
Kampfhunden in öffentlichen Anlagen und auf öffentli-
chen Wegen, Straßen oder Plätzen eingeschränkt wer-
den kann.

Eine generelle Anleinpflicht für alle Hunde – auch solche 
mit einer Schulterhöhe unter 50 cm – ist über diese Ver-
ordnungsermächtigung nicht durchführbar.

Folglich kann dem Antrag der WBH-Fraktion insoweit 
nicht abgeholfen werden.

Zur weiteren internen Prüfung kann folgendes mitgeteilt 
werden:
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Der Geltungsbereich der Hundehalteverordnung kann 
für große Hunde sowie Kampfhunde auf den Zenngrund 
und ggfs. auf die Radwege ausgeweitet werden. Eine 
weitere Erweiterung des Geltungsbereiches ist auf 
Grund der Würdigung und Rücksichtnahme des Bewe-
gungsdrangs der Hunde nicht möglich.

Um auch einen Leinenzwang für kleine Hunde (Schulter-
höhe unter 50 cm) regeln zu können, könnte evtl. eine 
Änderung der Grünanlagen-Satzung zielführend sein. 
Hier wäre es grundsätzlich möglich, eine generelle An-
leinpflicht für alle Geh- und Radwege sowie ökologische 
Ausgleichsflächen einzuarbeiten. Dieser Schritt bedarf 
allerdings vorab einer Prüfung durch Juristen, der Kom-
munalaufsicht, dem Bayerischen Gemeindetag und ggfs. 
weiterer fachlicher Personen, damit diese Rechtsände-
rung auch einer Normenkontrolle durch das Gericht 
standhält.

Die Entscheidung, ob diese Erweiterung der Grünanla-
gen-Satzung umfassend geprüft und durchgeführt wer-
den soll, obliegt dem UVGA.

Beschlussvorschlag 1 (2:5):

Der UVGA beschließt die Prüfung der Erweiterung der 
Grünanlagen-Satzung in Zusammenarbeit mit den hier-
für erforderlichen fachlichen Stellen und ggfs. Behand-
lung und Beschluss im Gemeinderat.

Beschlussvorschlag 2 (5:2):

Der UVGA beschließt, dass lediglich die Erweiterung der 
Hundehalteverordnung auf den Zenngrund und die Rad-
wege erfolgen soll. Eine entsprechende Änderung der 
HVO ist dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen.

Informationen aus dem Gemeinderat

31. Sitzung des Gemeinderates am 26.1.2023

TOP 01 A	� Mitteilungen – Regionalbudget 
2023

Nachstehend die Ergebnisse der Sitzung des Entschei-
dungsgremiums zur Förderrunde des Regionalbudgets 
2023.

Aus Veitsbronn werden vier Maßnahmen gefördert:

Seniorenberatung

Kauf einer Küche für Seniorenbeirat im ehem. Pfarrzent-
rum

Kosten:	 10.423,00 EUR
Förderung:	 5.604,53 EUR

KjG Veitsbronn

Zeltlager katholische Jugend Veitsbronn

Kosten: 	 3.600,00 EUR	
Förderung:	 2.420,17 EUR

Seniorenberatung

Ausstattung Büro für Seniorenberatung

Kosten:	 1.415,26 EUR
Förderung:	  951,44 EUR

Hebamme Xenia Eyrich

Hebammenpraxis

Kosten: 	 12.538,00 EUR
Förderung:	 8.428,91 EUR

TOP 01 B	� Mitteilungen - Rezertifizierung 
FairTrade

Mit Datum 16.2.2023 kann eine Rezertifizierung der Ge-
meinde Veitsbronn als Fairtrade-Gemeinde erfolgen, der 
Titel kann somit erfreulicherweise erneuert werden. Der 
Zeitpunkt der Rezertifizierung beruht auf dem Datum 
der ursprünglichen Zertifizierung, diese erfolgte erstma-
lig am 16.02.2019.

TOP 02	� Ergänzung um Integrationsplätze 
der Bedarfsanerkennung AWO 
KiTa-Neubau Friedrichstraße 

Zur bereits beschlossenen Bedarfsanerkennung vom 
13.12.2018 und der Aktualisierung der Bedarfsanerken-
nung vom 16.09.2021 muss zur Inanspruchnahme einer 
erhöhten Förderung durch die Regierung von Mittelfran-
ken eine Ergänzung erfolgen. Nachdem Inklusionsplätze 
mitgefördert werden sollen, muss die Bedarfsanerken-
nung um diese Inklusionsplätze ergänzt werden. 

Wie von der Kindergartenaufsicht am Landratsamt Fürth 
bereits mit Schreiben vom 04.06.2021 bestätigt, sollen 
zukünftig 24 Kinder im Alter von 1-3 Jahren (Krippe), da-
von 2 integrative Plätze, bis zu 50 Kinder im Alter von 3-6 
Jahren (Kindergarten), davon 2 integrative Plätze, und 
bis zu 75 Kinder im Alter von 6-10 Jahren (Hort), davon 3 
integrative Plätze, betreut werden. 

Bisher werden in der Einrichtung schon Integrativkinder 
betreut. Ein Bedarf an Integrativplätzen wird auch im 
Neubau weiterhin bestehen. 

Beschluss (17:0):

Der Gemeinderat stimmt der Ergänzung zur Bedarfsan-
erkennung um die integrativen Plätze im AWO KiTa-Neu-
bau Friedrichstraße zu. 
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TOP 03	� Flächennutzungsplan 16. Ände-
rung – Abwägung

Zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden 
vom 12.09.2022 bis zum 14.10.2022 die frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 
BauGB durchgeführt. Der Referent Herr Brühl führt die 
Anwesenden durch die am 16.01.2023 aufgestellten Stel-
lungnahmen und fasst diese entsprechend der Abwä-
gungsvorschläge zusammen.

Gemeinde Veitsbronn – 16. Änderung FNP/LP, 15 
verschiedene Bereiche

Stellungnahme der Planer zum Verfahren nach § 4 Abs. 1 
und § 3 Abs. 1 BauGB

A. Behördenbeteiligung

A1: Regierung von Mittelfranken, Schreiben vom 
27.09.2022 

Die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Lan-
desplanungsbehörde ausschließlich zu den von ihr zu 
vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Belangen 
Stellung. Es handelt sich um Anpassungen und Klarstel-
lungen. 

Hinsichtlich der mehrfach erfolgten Anpassungen an 
FFH-, LSG- und Wasserschutzgebieten wird auf eine Ab-
stimmung mit den jeweiligen Fachstellen verwiesen. Die 
südlich Retzelfembach dargestellte Versorgungsfläche 
ist im RIS der Regierung bisher nicht enthalten. Der 
Standort eines Regenrückhaltebeckens ist mit dem aus-
gewiesenen Grünzug RG 6 „Zenntal“ vereinbar. Die Flä-
che sollte in den Unterlagen mit erläutert werden.

Bezüglich Änderungsfläche 16.12. wird darauf verwie-
sen, dass mit der Darstellung des genehmigten Aussied-
lerhofes keine Darstellung einer Siedlungsfläche im Sin-
ne des Ziels 3.3 LEP Bayern erfolgen darf.

Änderungsgebiete 13 und 15: Hier wird auf die bereits 
laufenden Äußerungen zu den jeweiligen FNP-Ände-
rungsverfahren verwiesen (vgl. 13. und 14. Änd. FNP). 
Das Vorhaben Ziffer 14 einer AgriPV-Anlage südlich Ka-
genhof ist der Regierung bislang nicht bekannt und kann 
aus landesplanerischer Sicht nicht bewertet werden. Es 
wird daher dringend empfohlen, die Darstellung dieses 
Vorhabens aus der hier vorliegenden 16. Änderung FNP 
zu streichen, um unterschiedliche Verfahrensstände und 
rechtliche Unklarheiten zu vermeiden. Bei Beachtung 
dieser Hinweise werden keine Einwendungen erhoben. 

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Die Darstellung der FFH-, LSG- und Wasserschutzgebiete 
wird mit den jeweiligen Fachstellen abgestimmt.

Die Versorgungsfläche südlich Retzelfembach wird in der 
Begründung näher erläutert. Der im Bau befindliche, ge-

nehmigte Aussiedlerhof ist ohne Darstellung einer Bau-
fläche als „Bestand im Grünland“ dargestellt und wider-
spricht nicht dem Ziel 3.3 LEP.

Die Änderungsverfahren sollten in ihrer Bezifferung von 
der Verwaltung geprüft werden. Da sich zur AgriPV-Anla-
ge südlich Kagenhof keine neuen Erkenntnisse ergeben 
haben, wird die Darstellung aus der laufenden 16. Ände-
rung FNP herausgenommen. Zur Planung muss nach der-
zeitigem Rechtsstand ohnehin ein separates FNP-Ände-
rungsverfahren erfolgen.

A2: Planungsverband Region Nürnberg, Schreiben 
vom 30.08.2022 

Inhaltlich ist die Stellungnahme des Planungsverbandes 
mit der der Höheren Landesplanung identisch. Weitere 
Anmerkungen sind nicht angezeigt. Eine Behandlung im 
Planungsausschuss ist nicht erforderlich.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Auf die Abwägung zu 1) wird verwiesen. Keine weitere 
Änderung oder Ergänzung.

A3: Landratsamt Fürth, Schreiben vom 12.10.2022 mit 
mehreren Dienststellen, kein Zeichen

A3.1 Abt. 4 Sachgebiet 42, Naturschutz Technik: 

Es erfolgt der Hinweis zur Legende, dass der Biotop-
schutz jetzt über § 30 BNatSchG sowie evtl. Art. 16 Bay-
NatSchG vorgenommen wird (nicht mehr 13d). 

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Die Legende wird geändert.

A 3.2 Abt. 4 SG 41 Wasserrecht/Bodenschutz/Altlas-
ten:

Wasserrecht:

a)	Die Anpassung der Überschwemmungsgebiete wird 
begrüßt. Einige der Bauflächen befinden sich im festge-
setzten Ü-gebiet. Bei der Errichtung oder Erweiterung 
baul. Anlagen nach § 78 Abs. 4 WHG sind Ausnahmege-
nehmigungen beim LRA zu beantragen. Neuvorhaben 
sind auch mit dem WWA hinsichtlich Gestattungsbedürf-
tigkeit und -fähigkeit abzustimmen.

b)	16.7 Kreppendorf und 16.12. Teil der Fl.-Nr. 922 im 
WSG: dort befindet sich das Wasserschutzgebiet der El-
tersdorfer Gruppe, deren Verordnung zu beachten ist.

c)	Bei (neuen) Bauvorhaben (16.3; 16.4 und 16.10) gilt, 
dass Grundwasserabsenkungen zu vermeiden sind etc. 
und dass Niederschlagswasser bevorzugt ortsnah zu ver-
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sickern ist. Auf entsprechende Vorschriften (u.a. NWFrei) 
wird verwiesen.

d)	Das WWA ist zu hören.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die späteren 
Bauleitplanungen bzw. Bauanträge und sind auf diesen 
Ebenen zu beachten. Teile der Hinweise (vor allem zu a) 
werden in die Begründung zur 16. Änd. FNP übernom-
men.

Bodenschutz/Altlasten:

Im Geltungsbereich befinden sich mehrere Altlastenflä-
chen und -verdachtsflächen sowie Grundstücke mit alt-
lastenrelevanter Vornutzung. Es handelt sich um folgen-
de Flurnummern in der Gemarkung Veitsbronn: 78/4 
(Planzeichen befindet sich zu weit südlich auf Fl.-Nr. 79); 
31/3; 722/2 und /7; 623; 1045, 1047, 1048, 1048/1 und 
652; 2186 sowie Fl.-Nr. 2175 und 2177 Gemarkung Hor-
bach. Darüber hinaus könnte der Änderungsbereich 16.2 
(ehem. BayWa), Fl.-Nr. 1045, aufgrund der Vornutzung 
eine Altlastenfläche (Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen) sein. Sofern man das ausschließen möchte, wird 
die Durchführung einer historischen Recherche mit an-
schließender orientierender Untersuchung nach § 18 
BBodSchG empfohlen.

Es wird darauf hingewiesen, dass erforderliche Altlasten-
untersuchungen im Rahmen einer Bauleitplanung aus-
drücklich Sache der Gemeinde sind die hier nach ihrer 
vorrangigen baurechtlichen Zuständigkeit nach BauGB 
handelt. Zudem sollen Flächen, deren Böden erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind gem. § 9 
Abs. 5 Nr. 3 BauGB im B-Plan gekennzeichnet werden. 
Dies betrifft die Fl.-Nrn. 78/4 und 31/3 der Gemarkung 
Veitsbronn. Der Altlasterkataster erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Soweit die Flächen nicht schon im FNP markiert sind (A 
mit Ziffer für verifizierten Altlastenstandort) werden sie 
– wenn es sich um Verdachtsflächen handelt – zusätzlich 
mit einer gestrichelten Linie und Bezeichnung A mit Zif-
fer als „Altlastenverdachtsfläche“ gekennzeichnet und in 
der Begründung beschrieben. Der Hinweis auf eine histo-
rische Recherche und orientierende Untersuchung zum 
ehem. BayWa-Gelände wird an die Eigentümer weiterge-
geben, der aber in Kenntnis möglicher Altlasten das Ge-
lände erworben hat. 

Unzutreffend ist der Hinweis der Dienststelle auf § 9 
BauGB. Dieser Paragraph ist ausschließlich für Bebau-
ungspläne gedacht und nicht auf den FNP. Die genann-
ten Sachverhalte werden in die Begründung zur 16. Änd. 
FNP übernommen.

A3.3 Abt. 4 Sachgebiet 45 – Kreisbaumeister: 

16.1) Die Abgrenzung ist noch in den Planteil zu überneh-
men.

16.2) Die Signatur „Rücknahme Gewerbegebiet“ sollte 
noch in die Legende aufgenommen werden.

16.11) Auch wenn es sich bei den Flächen um Gartenflä-
chen handelt sind diese Flächen Teil der Wohnbaugrund-
stücke und somit Wohnbauflächen.

16.12) Die bisher in B-Plänen dargestellten Ökoaus-
gleichsflächen konnten im Planteil nicht gefunden wer-
den. Über ergänzende Hinweise wäre der Kreisbaumeis-
ter dankbar. 

Die restlichen Punkte sind ohne Einwände.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Zu 16.1) Die Abgrenzung wird in der Entwurfsfassung 
enthalten sein.

Zu 16.2) Das Planzeichen ist bereits in der Legende ent-
halten, allerdings beispielhaft auf eine Wohnbaufläche 
bezogen. Es wird „z.B.“ ergänzt.

Zu 16.11) Die Flächen waren bereits vorher Bestandteile 
der Wohnbaugrundstücke und sind daher keine neu hin-
zukommenden Wohnbauflächen, die für die Flächenbi-
lanz relevant wären. Die Formulierung wird in der Be-
gründung verständlicher ausgeführt.

A4 Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, Schreiben vom 
12.10.2022 

Das WWA gibt fachliche Informationen und Empfehlun-
gen.

Bodenschutz:

15. Änderung: Die Acker- und Grünlandzahlen liegen bei 
46, die regional als hoch einzuschätzen sind. Ein Erhalt 
der Böden für landwirtschaftliche Nutzung sollte ange-
strebt werden. Beeinträchtigung sind – falls Erhalt LW 
nicht möglich – zu minimieren oder zu kompensieren.

Altlasten:

16.2: Da die Fläche bisher gewerblich genutzt wurde (Ge-
werbe nicht näher bezeichnet) kann ein Altlastenver-
dacht nicht ausgeschlossen werden. Wie das LRA, emp-
fiehlt auch das WWA entsprechende Untersuchungen 
durch ein Fachbüro. Die Fläche befindet sich zudem im 
Umgriff einer Altlastenverdachtsfläche, die im FNP zu 
kennzeichnen ist.

16.4: Rücknahme Umgehung, Anlage Radweg: An der 
Grenze des beplanten Bereichs befindet sich auf Fl.-Nr. 
623 eine Altlastenverdachtsfläche, die im FNP zu kenn-
zeichnen ist.

16.7: Die neu dargestellte Linie HQ100 bedeckt einen 
Teil der Fl.-Nr. 722/2 Gemarkung Veitsbronn. Bei dem 
Grundstück handelt es sich um eine Altlastenverdachts-
fläche, die gekennzeichnet werden sollte.
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Gewässer/Hochwasser/Sturzfluten:

Auf die Arbeitshilfe „Hochwasser, Starkregen“ wird hin-
gewiesen. Sie soll eine Grundlage für eine Risikoabschät-
zung sein. Weitere Hinweise zu Bauausführungen wer-
den gegeben.

Es befinden sich mehrere Gewässer III. Ordnung im Ge-
biet. Hierfür ist die Gemeinde unterhaltspflichtig. Dazu 
zählen auch Pflege und Entwicklung eines Gewässers wie 
Uferrandstreifen, Vegetation etc. Uferrandstreifen sol-
len mind. 5 m, besser 10 m, beiderseits breit sein und von 
jeglicher Nutzung wie Bebauung, Zäune, Gärten usw. 
freigehalten werden. Überschwemmungsgebiete dieser 
Gewässer sind dem WWA nicht bekannt. Eine Ausufe-
rung bei starken Regenereignissen kann nicht ausge-
schlossen werden.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Zu Bodenschutz: Kenntnisnahme. Die Planung wurde ein-
gestellt.

Zu Altlasten: Verweis auf die Stellungnahme/Abwägung 
LRA. Es erfolgt eine entsprechende Kennzeichnung der 
Flächen im Plan. Den Eigentümern werden die genann-
ten Untersuchungen empfohlen.

Gewässer: Die Gemeinde hat Kenntnis von den Gewäs-
sern und hat in einer Starkregenvorsorgeplanung mögli-
che Sturzfluten berechnen und visualisieren lassen. Maß-
nahmen sind in die Wege geleitet worden.

Zu den Uferstreifen erfolgt Kenntnisnahme und Über-
nahme der Information in die Begründung. Die tatsächli-
chen Verhältnisse in den engen Ortskernen erlauben je-
doch nicht die Idealversionen mit breiten Randstreifen. 
Ausuferungen der Gewässer bei Starkregen sind mög-
lich.

A5 Bund Naturschutz, Schreiben vom 11.10.2022, kein 
Zeichen

Der Bund Naturschutz gibt Anregungen.

1.	Die Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung des 
Biotopverbunds werden begrüßt. Pflanzungen von Ein-
zelbäumen entlang der Feldwege im Norden und auch 
am Reitweg werden landschaftsprägend und ökologisch 
für das Kleinklima wirken.

2.	Es fehlen aber Heckenstreifen um die Baugebiete, z.B. 
am südlichen Sonnenhof und am Schelmengraben.

3.	Bei den PV-Anlagen muss darauf geachtet werden, 
dass die Pflanzung von Hecken und Bäumen auch durch-
geführt wird. Bisher ist dies nur in geringem Umfang er-
folgt.

4.	Östlich des GE „Bruckleite“ ergibt sich ein Widerspruch 
zwischen möglicher Erweiterung des GE-Gebietes und 
geeigneter Leitlinien für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men.

5.	Einige landschaftsprägende Eichen sind nicht einge-
zeichnet, z.B. „südlich und ca. 500 m nördlich (Fnr 79-01) 
der Fotovoltaikanlage (Nähe Bruckleite).“

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Zu 1) Kenntnisnahme. 

Zu 2) Soweit in den B-Plänen festgesetzt, sind diese Ein-
grünungsmaßnahmen herzustellen. Im FNP können 
selbstverständlich weitere Eingrünungsmaßnahmen (un-
verbindlich) dargestellt werden. Dies sollte jedoch erst 
nach einer umfassenden Fortschreibung des FNP erfol-
gen und wird daher zurückgestellt.

Zu 3) Dies erfolgt im Rahmen des gesetzlich vorgeschrie-
benen Monitorings, soweit es sich um Ökoausgleichs-
maßnahmen handelt. Festsetzungen in B-Plänen sind 
verbindlich und sind umzusetzen. Der Einwand wird von 
der Verwaltung geprüft.

Zu 4) Der Widerspruch besteht nur scheinbar. Je nach-
dem wie die weitere Entwicklung verläuft, werden ent-
weder die grauen Pfeile für „GE-Erweiterung“ oder die 
grünen Pfeile für „Leitlinie …“ entfernt.

Zu 5) Nicht jeder Baum kann im Maßstab 1:5000 verzeich-
net sein. Die Bewertung und eventuelle Darstellung soll-
te im Rahmen einer umfassenden Fortschreibung des 
FNP/LP erfolgen und wird daher zurückgestellt.

6. Amt für Landwirtschaft, Schreiben vom 18.10.2022 

Zu 16.1: Landwirtschaftliche Nutzflächen bleiben durch 
die unterlassene Rückanpassung weiterhin „fachlich un-
berechtigterweise Bestandteil des FFH-Gebietes.“ Dort 
werden Bewirtschaftungsauflagen festgelegt, obwohl 
diese aus fachlicher Sicht nicht einschlägig wären. Eine 
Rückanpassung wäre geboten.

Zu 16.2: Bei Neuausweisung von Bauflächen fordert das 
AELF, dass landwirtschaftliche Flächen nur im unbedingt 
notwendigen Umfang überplant werden. Das Wohnhaus 
wird farblich auf weißer Farbe dargestellt, wie eine land-
wirtschaftliche Fläche. „Das Wohnhaus hat nichts mit 
landwirtschaftlicher Fläche gemein.“ Die Zufahrt zu Fl.-
Nr. 1045 ist zu gewährleisten.

Zu 16.8: Bei Neuausweisung von Bauflächen fordert das 
AELF, dass landwirtschaftliche Flächen nur im unbedingt 
notwendigen Umfang überplant werden.

Zu 16.9: Sofern keine lw. Hofstelle mehr aktiv bewirt-
schaftet wird, besteht Einverständnis. Allerdings ist auf 
umliegende landwirtschaftliche Betriebe und Hofstellen 
Rücksicht zu nehmen. Aus forstlicher Sicht bestehen kei-
ne Einwendungen.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Zu 16.1: Einstufungen als FFH-Gebiete unterliegen dem 
EU-Recht. Einzelne, kleinere Teilflächen wären auch bei 
einer „Rückanpassung“ nicht herausgenommen worden. 
Der Schutz der allgemeinen Lebensgrundlagen, dazu ge-
hören Fauna und Flora (FFH!) muss auch dem AELF ein 
Anliegen sein. Daher ist das Ansinnen einer „Rückanpas-
sung“ eher unverständlich und wird abgelehnt.

Zu 16.2: Die Darstellung des bestehenden Wohnhauses 
in einer weißen Fläche ist eine übliche Bestandsdarstel-
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lung (übrigens wie auch ein Aussiedlerhof) und bedeu-
tet, dass der Bestand zwar akzeptiert wird, dass aber 
nicht eine Baufläche oder ein Baugebiet im Sinne des § 1 
Abs. 1 und 2 BauNVO damit gekennzeichnet wird. Der 
Baubestand ist im Übrigen in hellgrauer Farbe darge-
stellt.

Der FNP regelt keine Zufahrten.

Zu 16.8: Ob bei Neuausweisungen von Bauflächen land-
wirtschaftliche Flächen benötigt werden, lässt sich der-
zeit nicht sagen. Kenntnisnahme.

Zu 16.9: Aus Kenntnis der Gemeinde beinhalten die 
Mischgebietsflächen keine aktiv betriebenen Hofstellen. 
Eine Beeinträchtigung benachbarter Flächen ist nicht er-
kennbar.

A7 IHK Mittelfranken, 05.10.2022

Keine grundsätzlichen Einwände. Zu 16.2 wird angeregt, 
dass die wegfallende Gewerbefläche an anderer Stelle 
wieder als Gewerbefläche ausgewiesen wird, um ansässi-
gen oder neuen Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten 
zu bieten.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Die Ausweisung von gleich großen neuen GE-Flächen 
würde dem Ziel des Flächensparens widersprechen. Es 
könnte aber eine kleinere Fläche in mehrgeschossiger 
Bauweise realisiert werden. Dies sollte einer Gesamt-
fortschreibung vorbehalten sein.

A8 N-Ergie-Netzgesellschaft, Schreiben vom 
19.09.2022 

Übersandt wird ein Bestandsplan von Anlagen der N-Er-
gie, der aber nur informellen Charakter hat. Im Geltungs-
bereich können sich weitere Versorgungsanlagen ande-
rer Netzbetreiber befinden.  

Einige Änderungen haben sich ergeben:

–	� In Raindorf wurden zw. Station 2 und 3 die Freileitun-
gen durch Erdkabel ersetzt.

–	� Die Station Waldstr. 4 und Seukendorfer Str. 17 wur-
den zurückgebaut.

–	 Einige andere Stationen fehlen (Angaben liegen vor).

Die Schutzzonen sind nicht im Bestandsplan der N-ergie 
eingezeichnet. Diese werden im Zuge von Stellungnah-
men zu evtl. nachfolgenden B-Plänen mitgeteilt.

Um Beteiligung bei öffentlichen und privaten Baumaß-
nahmen wird gebeten.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Die Änderungen im Netzbestand werden in den aktuel-
len Stand FNP übernommen, ebenso einige textliche 
Ausführungen, ansonsten Kenntnisnahme. 

A9 infra Fürth, Schreiben vom 12.09.2022 

Es befinden sich Gasleitungen der infra Fürth im Plange-
biet (Pläne sind beigefügt). Eine Überbauung ist nicht zu-
lässig. Seitens der Infra sind an den Leitungen keine Ar-
beiten vorgesehen. Abstände zu Leitungen werden mit-
geteilt.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Die Änderungen im Netzbestand werden in den aktuel-
len Stand FNP übernommen, ebenso einige textliche 
Ausführungen, ansonsten Kenntnisnahme. 

A10 Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 
28.09.2022 

Die Telekom hat im Planungsgebiet Anlagen (Plan beige-
fügt). Bestand und Betrieb der Anlagen müssen gewähr-
leistet bleiben. Zu gegebener Zeit werden zu Bebauungs-
plänen detaillierte Stellungnahmen abgegeben.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Die Anlagen der Telekom haben keinen Einfluss auf die 
Darstellungen im FNP.

A11 Erlanger Stadtwerke (ESTW), Schreiben vom 
27.10.2022

Zu 2.8 wird geäußert, dass durch die Rücknahme von 
Bauflächen an anderer Stelle eine flächengleiche Neu-
ausweisung ermöglicht wird. Hierzu wird um rechtzeitige 
Beteiligung der ESTW gebeten, möglichst im Voraus, um 
eine Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen zu ha-
ben.

In der 16. Änderung wird die Umnutzung mehrerer Stand-
orte in zukünftige Freiflächenphotovoltaikanlagen be-
schrieben, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. 
U.a. soll nördlich von Kreppendorf eine PV-Anlage errich-
tet werden, die ca. 500 m von der weiteren Schutzzone 
IIIA entfernt ist. 

Die Vorgaben des Gewässerschutzes sind „strikt einzu-
halten“. Aufgrund der anzunehmenden Hangneigung in 
Richtung unserer südlich gelegenen Brunnen kann an 
diesem Standort eine potentielle Gefährdung der Was-
sergewinnung nicht ausgeschlossen werden. Um frühzei-
tige Beteiligung wird gebeten. Ansonsten gibt es keine 
Einwände.

GRM Lerch erkundigt sich inwieweit die ESTW in Bezug 
auf den Standort Kreppendorf involviert sind. 1. BGM 
Kistner informiert, dass das Krisen- und Notfallmanage-
ment durch ESTW durchgeführt wird und diese in dem 
Bereich einen Trinkwasserbrunnen haben.

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Die ESTW werden wie alle anderen TÖB auch in Planungs-
verfahren beteiligt, bei denen eine Betroffenheit anzu-
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nehmen ist. Eine Vorab-Beteiligung ist unüblich, auch de-
ren Erkenntnisgewinn ist der Gemeinde/den Planern un-
klar.

Die erwähnte Freiflächen – PV-Anlage nördlich Kreppen-
dorf wird seitens der Gemeinde nicht weiterverfolgt. Das 
dortige Gelände ist nahezu eben, so dass aufgrund der 
großen Entfernung von mind. 500 m keine Betroffenheit 
der ESTW vermutet wurde.

A12: Keine Einwendungen haben vorgebracht:

–	� Handwerkskammer für Mittelfranken, Schreiben vom 
06.10.2022

– 	� Dillenberggruppe, Mail vom 06.10.2022, rechtzeitig 
Trassenpläne anfordern.

–	� Verw.G. Obermichelbach und Tuchenbach, 25.10.2022 
mit Beschlussbuchauszügen

–	� Markt Cadolzburg, 12.09.2022

B. Äußerungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung

B1: Bürger 1 (Name und Adresse der Gemeinde 
bekannt)

Die Änderung der Fl.-Nr. 938 von Wohnbaufläche in land-
wirtschaftliche Fläche (Anmerkung: Änderungsbereich 
16.8) habe erhebliche Nachteile für die Einwenderin. Sie 
betreibt einen Tierschutzverein. Auf der Fläche sind ein 
Wiesenbiotop, Insektenhotels, diverse Futterplätze und 
eine Auswilderungsstation für Igel angelegt worden. Ge-
plant ist die Errichtung von Stellplätzen für Lager-Anhän-
ger oder auch von Nebengebäuden für den Tierschutz-
verein. Das Grundstück wird als Innenbereich angesehen.

Referent Rühl erläutert, dass die Einstufung als Wohn-
baufläche nicht aufrechterhalten werden kann, da das 
Grundstück auf Grund der Lage die Anforderungen an 
eine Wohnfläche nicht erfüllt. Es ergeben sich auch keine 
wirklichen Nachteile zur aktuellen Situation des Tier-
schutzvereins, außer dass die Genehmigung zum Bau von 
den gewünschten Nebengebäuden nicht erfolgen kann. 

Stellungnahme und Abwägung (17:0):

Die beschriebene Tierhaltung wäre auch in einem allge-
meinen Wohngebiet zumindest als grenzwertig zu be-
zeichnen. Die benachbarten Straßen und die Bahnlinie 
sind für ausgewilderte Tiere z.B. Igel große Gefahren-
quellen, so dass der Standort an sich überdacht werden 
sollte. 

Die Errichtung von Stellplätzen oder Gebäuden ist auf 
landwirtschaftlichen Flächen nur für sog. „privilegierte 
Vorhaben“ möglich. Vielleicht wären gering genutzte 
ehemalige landwirtschaftliche Nebengebäude im nähe-
ren Umfeld für Lagerzwecke geeignet. Die Anlage von 
Blühflächen oder auch die Erzeugung von Futtermitteln 

ist auf landwirtschaftlichen Flächen jederzeit möglich. Es 
erfolgt keine Änderung der Planung.

GRM Lerch erkundigt sich bezüglich der Beschlussverfol-
gung zur Fläche gegenüber vom Lidl in Bernbach. Laut ur-
sprünglich gefassten Beschluss im Mai 2013 sollte diese 
Fläche als Sonderfläche ausgewiesen werden. Herr Stark 
von der Verwaltung erwidert, dass der Beschluss ent-
sprechend umgesetzt wurde.

Auf Nachfrage von 1. BGM Kistner erklärt Herr Rühl, dass 
eine erneute Aktualisierung des Leerstand-Katasters 
notwendig wird, wenn wieder ein Wohnbaugebiet ausge-
wiesen werden soll. 

Beschluss (17:0):

Der Gemeinderat billigt unter Berücksichtigung der vor-
ab gefassten Beschlüsse den Planentwurf vom 
26.01.2023 und beschließt die öffentliche Auslegung ge-
mäß § 3 Abs 2. BauGB und die Behördenbeteiligung ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

TOP 04	� Antrag auf Bauleitplanung – Frei-
flächen-PV-Anlage westlich der 
Grundschule

Die Antragsteller beantragen für die Flurstücke 741, 728, 
959/27, 741/1, 740/2 der Gemarkung Tuchenbach die 
Aufstellung eines Bauleitplanes für ein Sondergebiet 
Photovoltaik. Referent Schmidt stellt dem Gemeinderat 
das Projekt vor, das evtl. der Flächeneigentümer in Zu-
sammenarbeit mit Greenovative entwickeln und betrei-
ben möchten. 

Er betont, dass diese Fläche ein vereinfachtes Netzmoni-
toring durch N-Ergie mit sich bringt. Außerdem ist zur 
Einspeisung ein bereits vorhandener Einspeisepunkt der 
N-Ergie in unmittelbarer Nähe vorhanden. Eine genauere 
Auswertung und Aufstellung von Seiten der N-Ergie wird 
allerdings erst erfolgen, wenn der Gemeinderat dem Be-
schlussvorschlag zustimmt, und dieser somit der N-Ergie 
vorgelegt werden kann. 

Durch die Nähe zur Grundschule, könnte man einen Lehr-
pfad zum Thema erneuerbare Energien und Photovolta-
ik-Anlagen integrieren. Die Anlage soll zur Verbesserung 
des Naturschutzes um einen Blühstreifen ergänzt wer-
den.

Die Bewertung anhand des Kriterienkataloges lautet fol-
gendermaßen:

1.	Maximal 5,0 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren 
Fläche des Gemeindegebietes sollen durch FPA überbaut 
werden. Dies entspricht bei 969 ha landwirtschaftlich 
nutzbarer Fläche einer Fläche von 48,45 ha für FPA. Es 
gilt hierbei die Fläche des kompletten Plangebietes des 
entsprechenden Bebauungsplanes. Mit der beantragten 
Anlage mit einer Fläche von 2,6 ha wären durch FPA 
4,08% der verfügbaren Fläche des Gemeindegebietes 
überbaut, d.h. 39,55 ha. Die Summengrenze ist somit 
noch nicht erreicht. 
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2.	Der Wunsch zur schnellen Umsetzung der Energie-
wende ist Konsens. Daher kann ein schnellstmöglicher 
Ausbau umgesetzt werden. 

3.	Es sollen Anlagen mit mindestens 2 ha Fläche oder 
mindestens 2,0 MWp Leistung und maximal 6 ha Fläche 
möglich sein. Es sollen nicht möglichst viele verstreute 
Einzelanlagen entstehen, aber auch nicht überdimensio-
nierte Gebiete mit FPA. Die Anlage hat 2,6 ha Fläche, d.h. 
die Vorgabe ist eingehalten. 

4.	Der Mindestabstand zur Wohn- oder Ortsbebauung 
soll mindestens 400 m betragen. 

Abstände sind in der Anlage dargestellt. Die zusammen-
hängende Wohnbebauung von Siegelsdorf ist zum nächs-
ten Punkt der Anlage 188 m entfernt. Zur Grundschule 
ist ein Abstand von 149 m zum Außenspielfeld und 191 m 
zur Sporthalle und den Klassenräumen vorhanden. Eine 
Prüfung von Blendwirkungen auf Wege und Wohnbebau-
ung, vor allem im Süden der Anlage, wird im Rahmen des 
Verfahrens empfohlen. Die Anlage ist im Norden von 
Waldflächen abgeschirmt. Laut Referent Schmidt ist die 
Bepflanzung einer Hecke zur Abschirmung geplant. Die 
Anlage kann in Bezug auf die Ausrichtung und Neigung 
noch angepasst werden, um die Blendwirkungen zu mini-
mieren.

5.	Die Errichtung von FPA auf Böden geringerer Qualität 
wird bevorzugt.

Die betroffenen Flurstücke haben eine Ertragsmesszahl 
von 40 für Ackerland, der Durchschnitt des Landkreises 
Fürth liegt bei 44. Laut Referent Schmidt wurde seit ca. 6 
Jahren keine aktive Bewirtschaftung dieser landwirt-
schaftlichen Fläche mehr durchgeführt. Aus dem Gremi-
um kommt die Bestätigung, dass die Bodengüte dieses 
Flurstücks unterdurchschnittlich ist, und somit kein Ver-
lust einer attraktiven Fläche für die Landwirtschaft dar-
stellt.

6.	Die direkte unmittelbare Sicht auf übergeordnete 
Baudenkmäler soll möglichst nicht gestört werden. Hier 
ist keine negative Auswirkung zu notieren.

7.	Eine Bürgerbeteiligung wird positiv bewertet. Laut 
Referent Schmidt war bisher keine Bürgerbeteiligung ge-
plant, aber sie sei nicht ausgeschlossen. Vergangene Pro-
jekte haben ihm allerdings gezeigt, dass die Bürgerbetei-
ligung im Allgemeinen eher gering sei. 

8.	Eine Nähe zu Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder 
Naherholungsgebieten wird negativ bewertet. 

Im nördlichen Bereich ist als Landschaftsschutzgebiet 
ein Waldstück vorhanden. Die Möglichkeit der positiven 
Einbindung durch zu schaffende Ausgleichsmaßnahmen 
wäre im weiteren Verlauf zu prüfen. Im Süden ist der 
Zenngrund als FFH-Schutzgebiet vorhanden. 

9.	Verbesserungen im Natur- oder Artenschutz durch die 
Anlage selbst oder deren Bewirtschaftung oder Pflege 
werden positiv bewertet. Dieser Punkt befindet sich, 
laut Referent Schmidt in Teilplanung, kann aber erst zu 
einem späteren Zeitpunkt im Detail ausgearbeitet wer-
den.

Das Gremium diskutiert den Antrag ausgiebig. Folgende 
Aspekte sind insbesondere bei der weiteren Planung und 
Umsetzung wichtig:

–	� Die Begrünung um die Anlage soll entsprechend hoch 
gestaltet werden, um eine Blendwirkung entlang der 
Fahrbahn zu minimieren. 

–	� Die allgemeinen Blendwirkungen auf das naheliegen-
de Wohngebiet müssen, durch eine entsprechende 
Drehung und Neigung der Module, beachtet und redu-
ziert werden.

Beschluss (12:5):

Der Gemeinderat stimmt der Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes für die Flurstücke 741, 
728, 959/27, 741/1, 740/2 Gemarkung Tuchenbach gem. 
§ 12 BauGB zu. 

Der Bebauungsplan trägt die Bezeichnung Nr. 50 „Solar-
park westlich der Grundschule“. Die Ausweisung erfolgt 
als Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit Zweckbestim-
mung „Freiflächenphotovoltaik“.

Die anfallenden Planungs- und Erschließungskosten 
trägt der Projektierer als Vorhabenträger im Wege eines 
noch abzuschließenden Durchführungsvertrages gem. § 
12 Abs. 1 BauGB. 

TOP 05	� Antrag auf Bauleitplanung – Schil-
lerstraße

Es liegt ein Antrag aus der Schillerstraße zur Erstellung 
einer Bauleitplanung vor, um eine geordnete Nachver-
dichtung möglich zu machen. Ein Bauantrag auf Erweite-
rung des Wohnhauses in der Schillerstraße 3 wurde vom 
Landratsamt unter anderem wegen der Überschreitung 
der Baulinie nach Nordwesten abgelehnt. 

Nach Absprache mit dem Landratsamt besteht in dem 
Baugebiet aktuell noch ein homogenes Umfeld mit Einfa-
milienhäusern und klaren Baulinien. Durch eine zu weite 
Aufweichung der Baulinien könnte bei einem Ersatz von 
Gebäuden zukünftig auch eine zu starke Nachverdich-
tung mit Mehrfamilienhäusern nicht mehr vom Landrat-
samt untersagt werden. 

Zu diskutieren wäre, ob der Gebietscharakter weitge-
hend erhalten bleiben soll, und eine Nachverdichtung in-
nerhalb bestimmter Baugrenzen und mit bestimmten 
Hausformen, z.B. Ein- und Zweifamilienhäusern zuzulas-
sen wäre. 

Hierzu müsste im nächsten Schritt überlegt werden, in 
welchem Umgriff hier eine Bauleitplanung mit welcher 
Zielrichtung erstellt werden soll. In diesem Zuge würde 
auch eine Beteiligung der potentiell betroffenen Anwoh-
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nerinnen und Anwohner erfolgen, da Ziel der Gemeinde 
eine Lösung im Konsens ist. 

Beschluss (15:2):

Die Verwaltung wird ermächtigt, zusammen mit einem 
Planungsbüro einen Vorschlag für einen Bebauungsplan 
in Form von Entwurfsskizzen zur weiteren Diskussion im 
Gemeinderat zu erarbeiten. 

TOP 06	� 22. Änderung des Regionalplans 
Region Nürnberg (7) – Beteili-
gungsverfahren zur Änderung des 
Kapitels 3 „Siedlungswesen” 
erneute Behandlung

In der Sitzung des Gemeinderates vom 17.11.2022 wurde 
die 22. Änderung des Regionalplanes behandelt und das 
gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt, weil aus dama-
liger Sicht der Verwaltung Erschwernisse bei zukünftigen 
Planungen nicht auszuschließen waren. In der Zwischen-
zeit erfolgte von Seiten der Regierung von Mittelfranken 
eine Kontaktaufnahme und nach Telefongesprächen 
auch folgende Stellungnahme zur Klärung:

Wie telefonisch besprochen, hier ein paar Antworten aus 
regionalplanerischer Sicht zu Ihren Fragestellungen. Ich 
würde diese in einem zusammenhängenden Text beant-
worten, der alle Ihre Fragestellungen behandelt und mitei-
nander verknüpft.

Wie erläutert, stellt das Regionalplankapitel „Siedlungswe-
sen“ den Versuch dar, den Rahmen, den das LEP sowie das 
BayLplG setzen auf die Region herunterzubrechen und aus-
zugestalten und im Sinne der regionalen Struktur zu kon-
kretisieren. 

Hierzu wurde versucht, den regionalen Gegebenheiten 
stärker Rechnung zu tragen und den Kommunen mehr Fle-
xibilität zu ermöglichen, als es das bayernweite LEP sowie 
die Auslegungshilfe zum Bedarfsnachweis in der Siedlungs-
entwicklung (wurde damals seitens des Ministeriums an 
alle bayerischen Kommunen verschickt) es leisten können, 
die ansonsten die alleinige Richtschnur bei der Beurteilung 
von Flächenausweisungen wären. 

Insbesondere Ziel 1.2.1 des LEP, wonach die Siedlungsent-
wicklung auf die Bevölkerungsentwicklung abzustimmen 
ist, wäre ohne dieses Regionalplankapitel heranzuziehen, 
greift das Thema Bedarfsnachweis jedoch nur unzurei-
chend und v.a. auch nicht im Sinne der Region und vieler 
Kommunen auf. Daher wurde von den Mitgliedskommunen 
im Planungsausschuss einstimmig beschlossen, dieses Kapi-
tel in dieser Form ins Verfahren zu geben, um den regiona-
len Belangen stärker und passgenauer Rechnung tragen zu 
können. 

Im Hinblick auf die Entwicklung von Wohnbauflächen er-
möglichen insbesondere folgende Punkte eine flexiblere 
und regionalere Beurteilung von Bauleitplanungen, die an-
sonsten in dieser konkreten Form nicht möglich wäre:

„Mit der Erhaltung und bedarfsgerechten Weiterentwick-
lung einer polyzentrischen Siedlungsstruktur mit leistungs-
fähigen Zentralen Orten in der Fläche kann ein ausreichen-
des Angebot an Wohnraum, Arbeitsplätzen und Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge innerhalb der Region sicherge-
stellt und zugleich der hohe Siedlungsdruck, insbesondere 
im Verdichtungsraum, möglichst raumverträglich gesteu-
ert werden.“

	�Hierüber wird betont, dass der Siedlungsdruck nicht nur 
in der Metropole gegeben ist, sondern auch in der Fläche 
und dass die Zentralen Orte hier die Schwerpunkte der 
Siedlungsentwicklung darstellen. Veitsbronn würde hier 
zu den Hauptprofiteuren zählen insbesondere auch mit 
nachfolgender Passage aus dem Regionalplankapitel:

„Die Orientierung am jeweiligen kommunalen Bedarf stellt 
dabei sicher, dass den unterschiedlichen Gegebenheiten in 
der Region entsprechend Rechnung getragen werden kann 
und in den Gemeinden grundsätzlich eine Siedlungsent-
wicklung stattfindet, die sich an der jeweiligen Lage, Grö-
ße, Struktur, Ausstattung und Verkehrsanbindung orien-
tiert. Dabei sind die regionalen Ausprägungen des demo-
graphischen Wandels zu beachten.“

	�Hier können die Gemeinden alle Punkte einbringen, die 
insbesondere im Hinblick auf die Lage im Raum und lo-
kalspezifische Struktur wichtig sind -> eine differenzier-
te und kommunale Betrachtungsweise ist somit möglich. 
Veitsbronn kann somit nicht nur mit einer sehr guten 
und vollständigen grundzentralen Ausstattung punkten 
und das Kriterium „Zentraler Ort“ ins Feld führen, son-
dern zu gleich auch die Lage im Raum unmittelbar an-
grenzend an die Metropole und damit quasi im Zentrum 
des Siedlungsdrucks, sondern kann auch mit dem Bahn-
hof in Siegelsdorf, d.h. einer sehr guten Verkehrsanbin-
dung im ÖPNV-Bereich punkten und damit viel besser ar-
gumentieren, als es mit dem LEP-Ziel 1.2.1 der Fall wäre, 
wonach die Siedlungsentwicklung auf die Bevölkerungs-
entwicklung abzustimmen ist. Der Demographiespiegel 
des Statistischen Landesamtes weist im Vergleich zum 
Stand 2022 nur ein Bevölkerungswachstum um 100 EW 
bis ins Jahr 2039 für Veitsbronn aus. Dies wäre dann die 
Hauptrichtschnur bei der Beurteilung ohne dieses Regio-
nalplankapitel wird aber der Rolle, Funktion und Lage 
von Veitsbronn nicht im mindesten gerecht. Für Seuken-
dorf (kein zentraler Ort, lückenhafte infrastrukturelle 
Ausstattung (z.B. keine Schule) keine Schienenanbin-
dung) könnte zumindest noch die Lage im Raum, direkt 
angrenzend an die Metropole angeführt werden, wenn-
gleich sich die Gemeinde nicht wirklich als Siedlungs-
schwerpunkt eignet, was aber in der kommunalen Ent-
wicklung auch gar nicht beabsichtigt wird. Hier wurde 
bereits Rücksprache mit dem amtierenden Bürgermeis-
ter sowie vorher auch mit seinem Vorgänger gehalten.
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Bei der bedarfsgerechten Ausweisung von Siedlungsflä-
chen sind auch die raumstrukturellen Belange „Zentralört-
liche Einstufung bzw. Ausstattung“ sowie „verkehrliche An-
bindung, insbesondere auch mit Verkehrsträgern des ÖPNV 
– primär schienengebunden“ zu beachten. 

Während eine organische Entwicklung in allen Kommunen 
möglich ist, sind diese Faktoren bei Schwerpunkten der 
Siedlungsentwicklung Voraussetzung. Der Schwerpunkt 
der polyzentrischen Siedlungsentwicklung konzentriert 
sich gemäß RP (7) 2.2.3 (G) insbesondere auf die Zentralen 
Orte. Sie sind raumstrukturell auf Grund der dort gegebe-
nen räumlichen Nähe von zentralörtlichen Versorgungsein-
richtungen und den Wohn- und Gewerbestandorten am 
besten geeignet, eine möglichst raumverträgliche Sied-
lungsentwicklung zu gewährleisten und eine disperse Sied-
lungsstruktur zu verhindern.

	�Hier wird betont, dass JEDE Kommune sich organisch 
entwickeln kann, also auch Seukendorf als nicht-zentra-
ler Ort. Lediglich bei einer darüber hinausgehenden Ent-
wicklung sind dann die zentralörtliche Einstufung UND 
Ausstattung (d.h. auch nicht-zentrale Orte mit umfas-
sender zentralörtlicher Ausstattung) sowie die primär 
schienengebundene ÖPNV-Anbindung Voraussetzung. 
Dies sind dann aber die Schwerpunkte der Siedlungsent-
wicklung in der Region, die Engpässe abfedern in größe-
rem Umfang und NICHT die organischen kommunalen 
Entwicklungen, die JEDE Kommune darf (wird nur hier 
so explizit herausgestellt und betont!!) -> Alle Punkte 
(Schiene, Zentralörtlichkeit und Lage im Raum sprechen 
hier für klar für Veitsbronn und würden die Kommune zu 
einem Profiteur dieses Kapitels machen!)

„Der bedarfsgerechte kommunale Umfang an Wohnbau-
flächen ergibt sich vorrangig aus Bevölkerungszuwächsen. 
Sollte die reale Bevölkerungsentwicklung in der Vergan-
genheit offizielle Bevölkerungsprognosen langjährig über-
troffen haben, so kann dies in die Bedarfsbegründung ein-
fließen, sofern entsprechend nachvollziehbar dargelegt 
wird, dass sich dieser Trend auch künftig trotz veränderter 
Rahmenbedingungen im Zuge des demographischen Wan-
dels entsprechend fortsetzen dürfte. 

Reine lineare Hochrechnungen ohne Beachtung des demo-
graphischen Wandels stellen grundsätzlich keine geeignete 
Bedarfsbegründung dar. Einige Kommunen in der Region 
Nürnberg, insbesondere auch an den geographischen Rän-
dern der Region, weisen stagnierende oder negative Bevöl-
kerungsentwicklungen bzw. -prognosen auf. Hier stellen 
Baulandausweisungen kein geeignetes Mittel zur Bewälti-
gung des Einwohnerrückgangs dar und können die negati-
ven Folgen des demographischen Wandels sogar verstär-
ken. In geringem Umfang ist u.U. jedoch in Einzelfällen die 
Ausweisung neuer Siedlungsflächen auch in stagnierenden 
oder schrumpfenden Kommunen gerechtfertigt, um erfor-
derliche Anpassungsprozesse der Siedlungsstruktur in Fol-
ge des demographischen Wandels durchführen zu können.“

	�Dies ist ein ganz zentraler Punkt, der so im LEP NICHT 
enthalten ist und ohne den zum Teil wesentlich härter 
bewertet werden müsste. Zudem wird mit der Betonung, 
dass lineare Hochrechnung kein geeignetes Mittel eines 
Bedarfsnachweises sind nicht nur die jahrelange Hoch-
rechnung eines einjährigen positiven Ausreißers in der 
Bevölkerungsentwicklung verneint, sondern auch die 
Hochrechnung einer stagnierenden Bevölkerungsent-
wicklung, wie es in Bevölkerungsprognosen oftmals der 
Fall ist. Hier ist die Gemeinde Veitsbronn das klassische 
Beispiel. Veitsbronn hat keine besonders günstige Bevöl-
kerungsprognose. Dabei ist es ein Zentraler Ort, hat eine 
umfangreiche infrastrukturelle Ausstattung und liegt 
von der Lage her im Speckgürtel der Metropole. Und war 
quasi Leidtragender einer moderaten Flächenpolitik in 
der Vergangenheit, die mit zu einer eher unterdurch-
schnittlichen Bevölkerungsprognose geführt hat, ob-
wohl hier sicher auch ein kontinuierliches Nachfragepo-
tenzial vorhanden war, das sich aber auf Grund des man-
gelnden Flächenangebots nicht mehr in den Bevölke-
rungsprognosen niederschlug. Somit war die moderat 
und nachhaltig ausweisende Kommune gleich doppelt 
benachteiligt.  Dies wird nun mehrfach durchbrochen. So 
wird sowohl die Lage im Raum und die zentralörtliche 
Ausstattung und Einstufung stärker betont (Zentraler 
Ort im unmittelbaren Umfeld der Metropole), als auch 
ein flexiblerer Umgang mit Bevölkerungsprognosen, die 
die bekannten Schwächen aufweisen. Zudem wird auch 
ein nach-oben Abweichen von Bevölkerungsprognosen 
bei entsprechender Begründung ermöglicht, was eben-
falls nicht im LEP enthalten ist.

Ich könnte noch weitere Punkte aufführen, aber ich denke, 
es wird deutlich, dass der Versuch unternommen wurde, 
eine gewisse regionale Flexibilität in dem Kapitel auszuge-
stalten, die an die Raumstruktur der Region angepasst ist. 
Dies ist natürlich kein Freibrief und verlässt auch nicht den 
Rahmen, den die Landesplanung vorgibt, aber ermöglicht 
eine differenziertere regionale Betrachtungsweise, die si-
cherlich nicht zum Nachteil für eine nachhaltige Siedlungs-
entwicklung in der Region auf Basis der kommunalen Gege-
benheiten wird.

Das Kapitel soll insbesondere auch eine Handlungsanlei-
tung für Kommunen sein und eine Reaktion auf den häufig 
geäußerten Vorwurf von Kommunen, dass sie gar nicht 
(mehr) wissen, wie sie einen Bedarfsnachweis darstellen 
sollen und was dafür zu erbringen ist. Hier ist dies nun we-
sentlich detaillierter und konkreter ausformuliert, so dass 
ein kommunaler Bedarfsnachweis im Rahmen der Bauleit-
planung mit einem akzeptablen Aufwand möglich ist. 

Es müssen keine Punkte neu abgearbeitet werden, die nicht 
ohnehin auf Grundlage des LEP und der Auslegungshilfe 
darzustellen wären und eingefordert werden würden sei-
tens der Regional- und Landesplanung, Allerdings gibt es 
nun viel konkretere Hinweise, die die Abarbeitung für Pla-
nungsbüros erleichtern und v.a. den Kommunen mehr Mög-
lichkeiten an die Hand geben die kommunalen Gegebenhei-
ten vor Ort sachgerecht und adäquat darzulegen.
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Ich hoffe, dass ich mit diesen Ausführungen ein bisschen 
Licht ins Dunkel dieses komplexen Themas bringen konnte 
und stehe Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfü-
gung.

Auf Grund der vorliegenden Stellungnahme setzt sich für 
die Verwaltung die 22. Änderung des Regionalplanes ins 
Verhältnis zum Landesentwicklungsplan und die Verwal-
tung empfiehlt deshalb, das Einvernehmen nun doch zu 
erteilen. Nach einem intensiven Austausch innerhalb des 
Gemeinderates, bei dem die Befürchtungen eines hohen 
Mehraufwandes diskutiert werden, wird erneut abge-
stimmt.

Beschluss (10:6):

Der Gemeinderat nimmt erneut Kenntnis von der geplan-
ten 22. Änderung des Regionalplans Region Nürnberg (7) 
– Änderung des Kapitels 3 – Siedlungswesen, und der 
Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken. Der Be-
schluss vom 17.11.2022 wird aufgehoben. Das gemeindli-
che Einvernehmen wird erteilt.     

Bekanntgabe nicht-öffentlich gefasster Beschlüsse

Aufstockung der Bürgerstiftung

Aus einem Nachlass in Höhe von 40.123,94 EUR kann der 
Grundbetrag der Bürgerstiftung Veitsbronn aufgestockt 
werden.

Probealarm Starkregen-Frühalarmsystem 
– FAS Gemeinde Veitsbronn

Samstag, 06. Mai 2023 – ab 12.00 Uhr

Die Starkregenereignisse der vergangenen Jahre haben 
regelmäßig verdeutlicht, wie wichtig eine frühzeitige 
Alarmierung zur Abwehr von Schäden und Schutz von 
Leib und Leben ist. 

Die Gemeinde Veitsbronn hat deswegen ein Starkregen-
Frühalarmsystem im Einsatz, welches Bürgerinnen und 
Bürger vor rasch und kleinräumig auftretenden Starkre-
gengefahren alarmiert. Die Alarmierung erfolgt in drei 
Stufen (S1-S3) per App, E-Mail, SMS und in der höchsten 
Stufe mit persönlichem Anruf. Die gewonnene Zeit hilft 
Schäden abzuwehren und im Extremfall Schlimmeres zu 

verhindern. Das Starkregen-Frühalarmsystem steht Bür-
gern kostenlos zur Verfügung.

Zum Test des Starkregen-Frühalarmsystems – FAS – erfolgt 
am Samstag, 06. Mai 2023 um 12.00 Uhr ein Probealarm. 
Alle im FAS angemeldeten Bürger werden auf die hinter-
legte E-Mail-Adresse und Telefonnummer benachrichtigt 
sowie mit einem persönlichen Anruf mit der Ansage.

 

„Starkregenalarm“ informiert. Prüfen Sie bitte vorab, ob 
Ihre Daten aktuell sind und ob die Starkregen-App auf Ih-
rem Handy installiert ist. 

Noch nicht im FAS angemelde-
te Bürger können sich einfach 
über die Starkregen-App re-
gistrieren. Dazu ist lediglich 
die „Starkregen App“ vom App 
Store für iOS oder Android zu 
installieren und die Registrie-
rung durchzuführen.

Nähere Informationen über 
das Starkregen-Frühalarmsys-
tem und zum Anmeldevor-
gang finden Sie unter www.
starkregen.de. 

Beispiel 

FAS Starkregen-App 

(iOS / Apple) 

Starkregen-Gefahrenstufen mit Handlungsempfehlung

 Redaktionsschluss
für die Juniausgabe 2023

des Gemeindeblattes ist der 14. Mai 2023.

Um Beachtung und Vormerkung wird gebeten!!!
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Veranstaltungen im Mai 2023

02.05. Seniorenbeirat
Seniorenfrühstück

Günter Weber
0911/75 68 995

03.05. BRK 
Blutspendetermin in der Zenngrundhalle

BRK
0800/119 49 11

03.05. VHS
Tagesausflug – München „Die Au: Herbergshäuser, Mühlen, Brauereien 
und die Dult“ mit Brigitte Stelkens

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

03.05.
17.00 – 20.00 Uhr

VHS
Frühjahrslust „Kraftpakete” Kräuterwanderung mit Dagmar von der 
Grün, 
Veitsbad, Am Bad 1, Veitsbronn

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

04.05. VHS
Tagesausflug – München „Die Au: Herbergshäuser, Mühlen, Brauereien 
und die Dult“ mit Brigitte Stelkens

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

05.05.
20.00 Uhr

Reservistenkameradschaft Veitsbronn
Referat: Allgem. Munitionskunde und Waffenreinigen im Schützenheim

Armin Hettler
0911/73 60 955

05. – 07.05. Kirchweih Siegelsdorf Gemeinde  
Veitsbronn
0911/75 208-23

06.05. Siedlergemeinschaft Veitsbronn und Umgebung e.V.
25-jähriges Jubiläum in der Zenngrundhalle

Roland Geiß
0911/75 52 70

06.05.
14.00 – 17.00 Uhr

VHS
„Heimisches Powerfood“ Spaziergang in der heimischen Kräuterwelt 
mit Gudrun Holzer

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

06.05.
16.00 – 19.00 Uhr

FabLab Landkreis Fürth e.V.
Open Lab – Kreatives Arbeiten für jeden

Jochen Vogl
0170/79 50 289

06.05.
19.00 Uhr

Ev. Kirche
Gottesdienst zur Silbernen Konfirmation mit Band und Abendmahl

Ev. Kirche
0911/9779 40 30

07.05.
09.15 Uhr

Ev. Kirche
Jubiläumskonfirmation ab Gold

Ev. Kirche
0911/9779 40 30

09.05.
18.00 – 22.00 Uhr

VHS
Kochkurs „Traditionales Chicken Tikka Masala“ mit Yamini Avadhut,  
Alte Mittelschule Veitsbronn, Schulküche

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

09.05.
20.00 Uhr

Bund Naturschutz
Offene Mitgliederversammlung Thema: Mahd der Orchideen- und  
Enzianwiese

Sabine Lindner
0157/364 207 60

13.05. Jugendorganisation Bund Naturschutz GreenFuture Fürth-Land
Wiesenfest | JBN und BN für Alle

Leonard Hoch
0163/705 99 55

13.05.
18.00 Uhr

FFW Retzelfembach
Grillfest mit Feuer am Feuerwehrhaus Retzelfembach

Thomas Groh
0911/75 26 33

15.05.
19.00 – 20.30 Uhr

VHS
Vortrag „Schlafen sie gut” mit Vera Kürten, Altes Pfarrzentrum, Raum 8 
(EG), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

17.05.
19.30 Uhr

Bürgerbusverein Veitsbronn e.V.
kombinierte Fahrer- und Vorstandssitzung

Wolf-Dieter Hauck
0911/75 37 83

18.05.
09.00 Uhr

Obst- und Gartenbauverein Veitsbronn e.V. 
Familienwanderung mit anschl. Grillfest am Mosthaus

Uwe Körner
0157/720 015 19

20. – 21.05. Jugendorganisation Bund Naturschutz GreenFuture Fürth-Land
Workshopwochenende Klima und Energie Bildungsangebot  
von 14–26 Jahre

Leonard Hoch
0163/705 99 55

21.05. Siedlergemeinschaft Veitsbronn und Umgebung e.V.
Wanderung

Roland Geiß
0911/75 52 70

29.05. – 03.06. Kath. Kirche
Jugendzeltlager

Kath. Pfarramt
0911/75 14 46
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Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirche 

Heilig Geist Veitsbronn

Montag, 01.05.2023 – Maria Schutzpatronin v. Bayern

VEKirche	 18.00 Uhr 	 Hl. Messe mit Maiandacht  

Freitag, 05.05.2023

VEKirche	 08.30 Uhr	 Rosenkranz  

VEKirche	 09.00 Uhr	 Hl. Messe

Samstag, 06.05.2023

VEKirche	 18.00 Uhr	 Vorabendmesse  

Sonntag, 07.05.2023 – 5. Sonntag der Osterzeit

VEKirche	 10.30 Uhr	 Hl. Messe 

Dienstag, 09.05.2023

VEKirche	 17.00 Uhr	 Gebetsstunde  

VEKirche	 18.00 Uhr	� Requiem für Verstorbene des 
vergangenen Monats 

Freitag, 12.05.2023

VEKirche	 08.30 Uhr	 Rosenkranz  

VEKirche	 09.00 Uhr	 Hl. Messe  

Samstag, 13.05.2023

VEKirche	 18.00 Uhr	 Vorabendmesse  

Sonntag, 14.05.2023 – 6. Sonntag der Osterzeit

VEKirche	 10.30 Uhr	 Hl. Messe   

Dienstag, 16.05.2023

VEKirche	 17.00 Uhr	 Gebetsstunde  

VEKirche	 18.00 Uhr	 Hl. Messe  

Donnerstag, 18.05.2023 – Christi Himmelfahrt

VEKirche	 10.30 Uhr	 Hl. Messe  

Samstag, 20.05.2023

VEKirche	 18.00 Uhr	 Vorabendmesse  

Sonntag, 21.05.2023 – 7. Sonntag der Osterzeit

VEKirche	 10.30 Uhr	 Hl. Messe  

Seniorenbeirat Veitsbronn

Senioren-Wanderung
Wann:	 Donnerstag, 25.05.2023 
Treffpunkt:	 10 Uhr, Bahnhof Siegelsdorf
Wanderziel:	 Wachendorf
Wanderführer:	 Robert Dippold
Telefon:	 755047

Bitte bei der Wanderung die Coronaregeln beachten!

Bitte anmelden bis 22. 05. 2023!
Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich! Höchstteilnehmerzahl 35 Personen!!!

Die monatliche Seniorenwanderung wird am 4. Donnerstag diesen Monats angeboten.
Die Strecken sind 2 x 6 bis 8 km. Unterwegs ist eine Einkehr zum Mittagessen vorgesehen.

Die Wanderung wird mit Unterstützung des VdK durchgeführt.
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Dienstag, 23.05.2023

VEKirche	 17.00 Uhr	 Gebetsstunde  

VEKirche	 18.00 Uhr	 Hl. Messe  

Donnerstag, 25.05.2023

VESaal	 14.00 Uhr	 Seniorenkreis  

Freitag, 26.05.2023

VEKirche	 08.30 Uhr	 Rosenkranz  

VEKirche	 09.00 Uhr	 Hl. Messe  

Samstag, 27.05.2023

VEKirche	 18.00 Uhr	 Vorabendmesse  

Sonntag, 28.05.2023 – �Pfingsten – Hochfest des 
Heiligen Geistes

VEKirche	 10.30 Uhr	� Hl. Messe mit dem Posau-
nenchor, Patronatsfest 
anschließend Frühschoppen 

Montag, 29.05.2023 – Pfingstmontag

VEKirche	 10.30 Uhr	 Hl. Messe  

Evangelische Kirche

Mittwoch, 03.05.2023

19.30 Uhr	 V	� Meditationsabend im Gemeindehaus 
Margrit Sulzer

Samstag, 06.05.2023

19.00 Uhr	 V	� Gottesdienst zur Silbernen Konfirma-
tion mit Band und Abendmahl 
Pfr. i.R. Winfried Buchhold

Sonntag, 07.05.2023

9.15 Uhr	 V	� Gottesdienst zur Jubelkonfirmation 
(Jahrgänge ab gold) mit Abendmahl 
Vikarin Ramsch/Pfr. Meisinger

Sonntag, 07.05.2023

10.30 Uhr	 O	� Gottesdienst zur  
Jubiläumskonfirmation  
Pfrin. Weeger

Sonntag, 07.05.2023

10.30 Uhr	 V	� Kindergottesdienst im Gemeindehaus 
KiGo-Team

Sonntag, 07.05.2023

11.30 Uhr	 V	� Taufgottesdienst 
Pfr. Meisinger

Sonntag, 07.05.2023 

12.00 Uhr	 O	� Taufgottesdienst 
Pfrin. Weeger

Dienstag, 09.05.2023

15.30 Uhr	 V	� Seniorengottesdienst im  
Seniorenheim Haus Phönix 
Diakon Landes

Samstag, 13.05.2023

19.00 Uhr	 V	� Kraftquelle – Gott befreit ...  
endgültig/Teil der Reihe Nordlicht; 
auf der Wiese am Gemeindehaus 
Pfr. Meisinger

Sonntag, 14.05.2023

9.15 Uhr	 V	� Gottesdienst  
Vikarin Ramsch

Sonntag, 14.05.2023

10.30 Uhr	 O	� Gottesdienst 
Vikarin Ramsch

Sonntag, 14.05.2023

11.45 Uhr	 V	� Taufgottesdienst 
Vikarin Ramsch

Samstag, 20.05.2023

19.00 Uhr	 V	� Bläsergottesdienst für die  
Gesamtgemeinde  
Iris Treml

Sonntag, 21.05.2023

10.30 Uhr	 O	� Kindergottesdienst im Gemeindehaus 
KiGo-Team

Sonntag, 21.05.2023

10.30 Uhr	 T	� Kirchweihgottesdienst mit  
Abendmahl 
Pfr. Weeger/Lektorin Bosch

Sonntag, 21.05.2023

10.30 Uhr	 V	� Tanz- und Theatergottesdienst für die 
ganze Familie in der Zenngrundhalle 
Pfr. Meisinger/Team
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Samstag, 27.05.2023

13.00 Uhr	 V	� Trau- und Taufgottesdienst 
Pfr. Meisinger

Sonntag, 28.05.2023

9.15 Uhr	 V	� Gottesdienst  
Pfrin. Weeger

Sonntag, 28.05.2023

10.30 Uhr	 O	� Gottesdienst  
Pfrin. Weeger

Sonntag, 28.05.2023

11.45 Uhr	 O	� Taufgottesdienst 
Pfrin. Weeger

Montag, 29.05.2023

10.30 Uhr	 T	� Pfingstmontags-Gottesdienst für die 
Nachbarschaft  
Pfrin. Weeger

Montag, 29.05.2023

11.45 Uhr	 T	� Taufgottesdienst 
Pfrin. Weeger

Veitsbronner Tafel e.V.

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

wir freuen uns über jeden Kunden, der das Tafelangebot 
in Anspruch nimmt.

2 Gruppen und 2 Ausgabezeiten im wöchentlichen Wechsel.

Gruppe 1 Ausgabeausweis Nr. 1-50
Gruppe 2 Ausgabeausweis ab Nr. 51

Achtung Änderung Ausgabezeiten
Ausgabetag: Donnerstag

Ausgabezeit 1 15.30 Uhr – 16.30 Uhr
Ausgabezeit 2 16.30 Uhr – 17.00 Uhr

Näheres jederzeit während unserer Öffnungszeiten, 
dann auch telefonisch bei Herrn Lehnberger unter 
015127671069

Unsere Bankverbindung

Sparkasse Fürth
IBAN DE07 7625 0000 0040 5656 08

Spenden jederzeit herzlich Willkommen.

Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein  
Veitsbronn Siegelsdorf e.V

Fahrt nach Bayreuth am Samstag, 3.Juni 2023

Liebe Freunde der Arbeiterwohlfahrt, unser Tagesaus-
flug hat heuer folgendes PROGRAMM: 

•	 Fahrt im modernen Fernreisebus nach Bayreuth

•	 Besichtigung einer Brauerei mit Verköstigung

•	 Mittagessen in der Brauerei 

•	 Stadtbesichtigung und freien Verfügung

•	 Besichtigung des Alten Schloss Eremitage 

•	 Einkehr zum Abendessen

•	 Rückfahrt nach Veitsbronn

Teilnahmepreis: 27,– € Mitglieder,  
35,– € Nichtmitglieder 
(Eingeschlossen sind die Fahrt und die Eintritte)

Abfahrtszeiten: 
Veitsbronn Dorfplatz 8.00 Uhr 
Siegelsdorf Dorfplatz 8.05 Uhr 
Raindorf Feuerwehrhaus 8.10 Uhr 
Retzelfembach Gaststätte 8.15 Uh

Alle sind recht herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Lehnberger, 1. Vorsitzender

„Gesund von 0-100 – Generationen  
Bewegen!“ startet auch 2023 wieder 
durch

Das kostenlose Bewegungsprogramm Generationen Be-
wegen! geht auch 2023 wieder an den Start. Der innova-
tive Ansatz von einem Miteinander von Jung und Alt be-
geistert schon seit 2021 viele Landkreisbürger und 
wächst jährlich weiter. In diesem Jahr können Sie über 14 
Wochen an 8 Standorten im Landkreises teilnehmen. Mit 
dabei sind Cadolzburg, Oberasbach, Wilhermsdorf, Zirn-
dorf, Roßtal, Langenzenn, Veitsbronn und Obermichel-
bach. Ab dem 17.04.2023 – 21.07.2023 kann das Bewe-
gungsangebot durchgehend besucht werden.

Die Bewegungsstunde wird von erfahrenen Trainern an-
geleitet. Es sind keine Vorkenntnisse oder spezielle Klei-
dung erforderlich, um mitzumachen. Eine Anmeldung 
oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, einfach vor-
beischauen, Freunde mitbringen und mitmachen!

Veitsbronn 21.04.–21.07.2023

1x wöchentlich freitags 10.00 Uhr

Treffpunkt: Wiese hinter dem Seniorenbüro/VHS, Fried-
richstr. 8, 90587 Veitsbronn

Infos & Kontakt: Büro für Altersfragen Veitsbronn, A. 
Bleicher – Tel.: 0151/23008465 oder 0178/5594387
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Mitteilungen des  
Seniorenbeirates

Nachlese zum Senioren-Nachmittag am 31. März 2023 
in der Zenngrundhalle

Der Einladung des Seniorenbeirates waren fast 100 Per-
sonen gefolgt und so füllte sich die Zenngrundhalle am 
letzten März-Tag.

Bei  Kaffee/Kuchen und diesmal auch belegten Brötchen 
stärkten sich die Gäste für das bevorstehende  Unterhal-
tungs-Programm.

Die heimischen ShoGaMu`s traten mit ihren verschiede-
nen Gruppen auf und erstaunten und erheiterten das Pu-
blikum. Danke an alle Tänzer und Akteure.

Ein in der Gemeinde schon bekannter Musiker umrahmte 
den Nachmittag mit sehr guter Musik, die beim Publikum 
sehr gut ankam.  

Im Hintergrund hatten die fleißigen Helfer des Senioren-
beirates alle Hände voll zu tun. Besonders die Bedienung 
an den Tischen mit den rollenden Servierwagen kam gut 
an, musste doch niemand aufstehen und konnte dem 
Programm ungestört zuhören und zusehen.

Danke an alle, die engagiert zugelangt haben.

Nachlese Oster-Senioren-Frühstück am 4. April 2023

Randvoll war diesmal wieder das Frühstück besetzt und 
alle, die keinen Platz bekamen, wurden schon für Mai 
vorgemerkt.

Österlich geschmückt und als 
Beigabe zum üblichen Frühstück 
bunte Frühstücks- und Schoko-
Eier sowie Nürnberger Brat-
würstchen – musste niemand 
hungern! Die fröhliche Runde 
monierte den sonst üblichen 
Wortbeitrag und so bekamen sie 
am Ende der Tafel noch den „Os-
terspaziergang“ und das bekannte Frühlingsgedicht     
„Leise zieht durch mein Gemüt“ zu hören. Für Leib und 
Seele war wieder dank aller fleißigen Helfer gesorgt. Al-
les zusammen macht den Erfolg des angebotenen Früh-
stücks aus.

Termin nächstes Seniorenfrühstück :   
2. Mai 2023 – 9.00 Uhr

Wenn Sie wieder – oder auch zum ersten Mal – kommen 
wollen, melden Sie sich wegen der begrenzten Plätze un-
ter Tel. 0911/75 40 445 (auch AB) an.

Vereine

Obst- und Gartenbauverein  
Veitsbronn e. V.

Liebe Gartenfreundinnen und  
Gartenfreunde!

„Mit dem Frühling wird unsere Welt jedes Jahr ein bisschen 
bunter!“� (Verf. Unbekannt)

Damit die Welt in Veitsbronn noch bunter wird, laden wir 
unsere Mitglieder mit ihren Familien und alle Garten-
freundinnen und Gartenfreunde zu unserer Familien-
wanderung mit anschließendem Grillfest ein.

Die Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins 
freut sich auf Ihren Besuch am Donnerstag (Himmel-
fahrt), den 18. Mai 2023 am Mosthaus des Obst- und 
Gartenbauvereins Veitsbronn. 

Treffpunkt  für die Wanderer ist um 09.00 Uhr am 
Mosthaus, Rothenberger Weg 1, Veitsbronn. Die Stre-
cke ist für alle – auch für Kinder – geeignet.

Ab 12.00 Uhr gibt es Gegrilltes und ab 14.00 Uhr bieten 
wir Ihnen Leckeres vom Kuchenbuffet. 

Zur Unterhaltung spielt für Sie wieder der Soloentertai-
ner Christian Schmidt.

Bitte beachten Sie auch unsere Anzeige in der HIER!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Vorstandschaft 

Freiwillige Feuerwehr  
Retzelfembach

Gemeinde Veitsbronn – Land- 
kreis Fürth

Einladung

die Freiwillige Feuerwehr Retzelfembach veranstaltet 
am Samstag, den 13.05.2023 ab 18.00 Uhr ihr traditionel-
les SOMMERNACHTSFEST am Feuerwehrhaus in Retzel-
fembach.

Für das leibliche Wohl ist mit Bier und Weizen vom Fass, 
Lachs- und Sardinenbrötchen, Bratwürsten, Steaks und 
Bündle vom Grill, Salat und ein vegetarisches Gericht 
bestens gesorgt.

Zu späterer Stunde wird das Sonnwendfeuer entzündet. 
Oder darf`s lieber eine Tasse Kaffee und ein schönes 
Stück Kuchen sein?

Wir laden Dich hierzu herzlich ein und freuen uns, Dich 
als unseren Gast begrüßen zu dürfen.

Die Vorstandschaft
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Der Redaktionsschluss für die Juniausgabe 2023
des Gemeindeblattes ist der 14. Mai 2023.

Um Beachtung und Vormerkung wird gebeten!!!

„Mittagstisch“ im Haus der Diakonie! 
Wir freuen uns Sie wieder zu sehen und laden ein zum 
lieb gewonnenen Mittagstisch am 09. Mai, 12.00 Uhr.

Die Plätze sind begrenzt, melden Sie sich rechtzeitig an. 

Aufgrund steigender Lebensmittelpreise sind wir leider 
gezwungen unseren Preis anzupassen.

Warmes Essen mit  
kleiner Nachspeise für 
8,50 € im Haus der 
Diakonie, Waldstr. 2f, 
Siegelsdorf.

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens Donnerstag 
unter Tel.: 0911/801 99-235 Büro des Diakonievereins 
oder 0911/9779-4030 Evang. Pfarramt Veitsbronn.

Herzliche Einladung zum Ausflug mit dem 
Diakonieverein:

Tagesausflug am Donnerstag,13. Juli 2023

Das Programm für den Ausflug musste aus organisatori-
schen Gründen etwas geändert werden. Freuen Sie sich 
auf eine Kirchenbesichtigung. Ein gemeinsames Mittag-
essen sowie eine Stadtführung werden in Kulmbach 
stattfinden. Die Rückfahrt erfolgt über einen Bierkeller 
in Hallerndorf.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich im Büro (Tel. 
0911/801 99 235) des Diakonievereines Veitsbronn-Tu-
chenbach-Obermichelbach. 

Wandern bei jedem Wetter!  

Am Donnerstag, 11. Mai 
laden wir Sie zum mitwandern ein.

Wir werden um 10.00 Uhr in Obermichelbach am Park-
platz an der Gemeindeverwaltung unsere Fahrzeuge ab-
stellen. Von dort aus starten wir unsere Wanderung auf 
Feldwegen nach Hüttendorf. Hier kehren wir in eine der 2 
Gastwirtschaften gemütlich ein. Nach der Stärkung geht 
es wieder zurück nach Obermichelbach. Es handelt sich 
um eine leichte Wanderung, Streckenlänge ca. 10 km.

Mitzubringen ist gute Laune und die eine oder andere 
nette Geschichte. Die Wanderung soll Spaß machen.

Euer Wanderführer Kurt

Wir bitten um Anmeldung im Büro des Diakoniever-
eins unter Tel. 0911/801 99 235 oder im Evang. Pfarr-
amt Veitsbronn unter Tel.: 0911/9779-4030.

SPD Ortsverein  
Veitsbronn-Siegelsdorf

Am 8.05.2023 Vorstandssitzung um 19.30 Uhr.

Am 24.05.2023 findet die Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen statt.

Der Ortsvereinsvorsitzende 

Helmut Keim

Diakonieverein Veitsbronn- 
Tuchenbach- 
Obermichelbach e.V. 

Vorstand: �Pfarrer Johannes Meisinger,  
Günter Schramm

Büro: Frau Stefanie Kallert

Mittwoch, Freitag:  10.00–12.00 Uhr
+ nach Vereinbarung

Waldstr. 2 f, 90587 Siegelsdorf
Tel.: 0911/801 99-235; Fax: -237
E-Mail: info@diakonieverein-veitsbronn.de
Homepage: www.diakonieverein-veitsbronn.de

Regelmäßige Termine 2023 
(von Montag bis Sonntag) im Haus  
der Diakonie

MS – Selbsthilfegruppe

Wann?		  jeden 2. Montag im Monat 
			   14.30–17.00 Uhr

Leitung:	  Frau Strobel

Schachtreff

Wann?		  jeden Dienstag,  
			   09.30–12.00 Uhr

Offener Stilltreff

Wann? 		  Jeden 2. Montag im Monat 
			   10.00–12.00 Uhr

Leitung:	 Daniela Imhof

Kontakt:	 www.stilltreff-milchbar.de
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THEATER AM FREITAG, DEN 26. MAI 2023 

Das Veitsbronner Freibad startet in die neue Saison. Selt-
samerweise ist der Bad Kiosk geschlossen. Die Gerüchte-
küche läuft heiß. Aber man weiß sich zu helfen und so 
können alle ihre Talente miteinbringen, damit der Bade-
betrieb zum Erfolg wird. Leider sind die Helfer nicht sehr 
zuverlässig. Das Ganze scheint eine Nummer zu groß für 
alle. Aber am Ende schweißt Fantasie und Erfahrung zu-
sammen. Schließlich sitzen

„ALLE IN EINEM BOOT“

Einlass: 	 19.30 Uhr Am Kiosk 	  

Beginn:	 20.30 Uhr

Ort: 	� Liegewiese am Kiosk! 
Es wird gebeten Decken und Kissen als 
Sitzgelegenheiten mitzubringen!

Preis: 	� 12 Euro/Karten nur vor Ort 
Für Essen und Trinken ist gesorgt

Weitere Aufführungen wie gewohnt im November

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
die Ortsburschengruppe Veitsbronn

Büchertauschregal

Jetzt auch im ehem. Pfarrzentrum

Jugendorganisation  
BUND Naturschutz

Die Kindergruppe „Lehmspatzen“ Veitsbronn der Ju-
gendorganisation Bund Naturschutz Fürth-Land trifft 
sich 14-tägig in geraden Kalenderwochen am Freitag um 
15.00 Uhr.

Singen macht glücklich!

Das ist nun wirklich keine subjektive Empfindung einzel-
ner Möchtegern-Carusos unter der Dusche. Nein, es ist 
eine wissenschaftlich belegte Tatsache. Und in Gesell-
schaft funktioniert es noch besser, als für sich allein im 
Kämmerlein. Wer das gerne mal für sich selbst auspro-
bieren und live erleben will, ist am Dienstag, 20.06.2023, 
herzlich dazu eingeladen. Ab 14.00 Uhr werden Maria 
und Werner Bauer in der Friedrichstraße 8 (ehem. Kath. 
Pfarrzentrum), Veitsbronn, mit dem Publikum fränkische 
(und andere) Lieder singen. Da geht es nicht um Perfekti-
on, da wird zwanglos „über den Tisch“ gesungen und es 
braucht dazu auch keine musikalischen Vorkenntnisse – 
die Lieder werden vorgesungen und zum Nachsingen da-
heim gibt es Liedblätter für die Teilnehmer/innen zum 
Mitnehmen. So kann an diesem Nachmittag jeder das 
schöne Gefühl genießen, in Melodien zu baden.
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